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1 Einführen 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Für das Neuaufstellungsverfahren des Bebauungsplanes Nr. 283 Teilplan 1 „Gewerbepark Ort-

loh“, ist die Aktualisierung des im Jahr 2017 erstellten Umweltberichts (L+S LANDSCHAFT + 

SIEDLUNG AG 2017) notwendig. Hierfür werden Neuerungen und Änderungen bezüglich des 

Aufhebungsverfahrens, der Aktualisierung der Fachgutachten sowie ggf. gesetzliche Änderungen 

berücksichtigt. 

Alle Inhalte des 2017 fertiggestellten Umweltberichts zur Neuaufstellung des B-Plans Nr. 283 „Ge-

werbepark Ortloh“ die keiner Überarbeitung bedürfen, werden in diesem Bericht ohne weitere 

Kenntlichmachung übernommen.  

Gegenstand der Planung 

Gegenstand der Planung ist der B-Plan Nr. 283 Teilplan 1 „Gewerbepark Ortloh“. Er liegt innerhalb 

des in Aufhebung befindlichen B-Planes Nr. 185/1 „Gewerbepark Ortloh“, der am 27. Mai 1997 in 

Kraft getreten und seitdem mehrfach geändert wurde. Der B-Plan ermöglicht planungsrechtlich 

die Realisierung des Gewerbeparks Ortloh auf ehemals landwirtschaftlich genutzten Flächen. 

Insbesondere aufgrund eingegangener Anregungen und Bedenken im Rahmen der Öffentlich-

keits- und TÖB-Beteiligung zur 9. und 10. Änderung des bestehenden B-Plans Nr. 185/1 „Gewer-

bepark Ortloh“ muss 

• der bestehende B-Plan Nr. 185/1 „Gewerbepark Ortloh“ aufgehoben,  

• der B-Plan Nr. 283 Teilplan 1 und 2 „Gewerbepark Ortloh“ neu aufgestellt und 

• der B-Plan Nr. 280 „Schmalkalder Straße“ ebenfalls neu aufgestellt werden. 

Die folgende Abbildung 1 zeigt den Geltungsbereich des aufzuhebenden B-Planes Nr.185/1 „Ge-

werbepark Ortloh“ sowie die neu aufzustellenden B-Pläne Nr. 283 Teilplan 1 und 2 „Gewerbepark 

Ortloh“ und Nr. 280 „Schmalkalder Straße“ sowie ergänzend den Vorhaben- und Erschließungs-

plan / vorhabenbezogener B-Plan Nr. 28 „Schulbauern- und Naturschutzhof“. 
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Abbildung 1: Lage und Abgrenzung der B-Plangebiete Nr. 185/1, Nr. 283 Teilplan 1 und 2, Nr. 280 sowie VEP Nr. 28. 
Darstellung auf Grundlage der Deutschen Grundkarte 1 : 5.000 (DGK5). Mit Genehmigung des Katasteramtes des Krei-

ses Recklinghausen vom 15. März 2000 Nr. 3055. 

Für den aufzuhebenden Bebauungsplan und die jeweils neu aufzustellenden Bebauungspläne 

werden jeweils eigenständige Verfahren erforderlich. 

Der Geltungsbereich des Aufhebungsverfahrens ist charakterisiert durch Flächen mit sehr unter-

schiedlichem Entwicklungsstand. Es gibt Flächen und Grundstücke: 

• auf denen festgesetzte Baurechte (Gewerbe) realisiert sind, 

• auf denen festgesetzte Baurechte (Gewerbe) noch nicht realisiert sind, 

• auf denen Ausgleichsflächen hergestellt sind, 

• auf denen Ausgleichsflächen nicht hergestellt sind (L+S LANDSCHAFT + SIEDLUNG AG 

2023). 

Inhalte der Umweltprüfung 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB ist in differenzierter Form festgelegt, dass die Belange des Um-

weltschutzes bei der Aufstellung von Bebauungsplänen zu berücksichtigen sind, insbesondere 

• die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wir-

kungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 
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• die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bun-

desnaturschutzgesetzes, 

• umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Be-

völkerung insgesamt, 

• umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 

• die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Ab-

wässern, 

• die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Ener-

gie, 

• die Darstellung von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des 

Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts, 

• die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsver-

ordnung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaft fest-

gelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden, 

• die Wechselwirkung zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes, 

• die Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen 

Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind. 

Für die Belange des Umweltschutzes ist nach § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchzu-

führen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden und in ei-

nem Umweltbericht gemäß § 2 a BauGB beschrieben und bewertet werden. Folgende Arbeits-

schritte werden vollzogen: 

• Darstellung des Inhaltes und der Ziele des Bebauungsplanes sowie der Ziele des Umwelt-

schutzes 

• Zielorientiertes Ermitteln, Beschreiben und fachliches Bewerten der Schutzgüter und der 

jeweiligen Wechselwirkungen sowie 

• Ermitteln, Beschreiben und fachliches Bewerten der Umweltauswirkungen unter Berück-

sichtigung grundsätzlich möglicher Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung sowie 

der Ausgleichbarkeit von Beeinträchtigungen 

• Erarbeitung und Darstellung der geplanten Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensati-

onsmaßnahmen 

• Beschreibung und Bewertung der in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmög-

lichkeiten 

• Darstellung der Schwierigkeiten bei der Informationszusammenstellung 

• Erarbeitung und Darstellung der Maßnahmen zur Überwachung erheblicher Umweltaus-

wirkungen (Monitoring) 

• Verfassen einer allgemein verständlichen Zusammenfassung. 
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Der Sinn der Umweltprüfung nach BauGB, insbesondere des Umweltberichts, ist es, Planungs-

absichten und die damit verbundenen Umweltauswirkungen in Gänze zu betrachten, das umwelt-

relevante Abwägungsmaterial mit für den Einzelfall angemessener Untersuchungstiefe aufzube-

reiten und für die Bürgerbeteiligung transparent zu machen. 

Der Umweltbericht mit seinen Ergebnissen unterliegt der Abwägung und genießt per Gesetzes-

definition den Status eines gleichrangigen Belanges in Bezug auf die in § 1 BauGB genannten 

Belange. Ein besonderes Gewicht können die Umweltbelange nur durch deren konkrete Ausprä-

gung und Bedeutung für das Planungsvorhaben erreichen (z. B. bei Betroffenheit von ausgewie-

senen Schutzgebieten usw.) 

Der Umweltbericht wird als gesonderter Teil der Begründung zum Bebauungsplanentwurf beige-

fügt. 

Methodik 

Im Grundsatz wird in der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB im Sinne einer ökologischen 

Risikoanalyse eine schutzgutbezogene Bewertung der Bedeutung der Schutzgutfunktionen und 

deren Empfindlichkeit / Schutzwürdigkeit gegenüber den planbedingten Wirkungen vorgenom-

men, aus der sich eine abschätzbare Auswirkungsintensität ergibt (vgl. GASSNER et al. 2005). 

Die Ökologische Risikoanalyse wurde als Methode zur Betrachtung und Einschätzung natürlicher 

Ressourcen in einem größeren Planungsraum entwickelt. Ziel der Ökologischen Risikoanalyse ist 

die Beurteilung der ökologischen Nutzungsverträglichkeit. Hierbei erfolgt eine Gegenüberstellung 

• der auf naturwissenschaftlichen Bestimmungsgrößen beruhenden Funktions- und Leis-

tungsfähigkeit des untersuchten Raumes für die Umwelt-Schutzgüter einerseits und 

• der Wirkungen des vorhabenbezogenen B-Plans auf eben diese Schutzgüter andererseits. 

Die Schutzgüter der Umwelt des Untersuchungsraumes bestimmen seine Eignung für die ver-

schiedenen an ihn gestellten Nutzungsansprüche. Gleichzeitig wirken diese Nutzungen auf den 

Raum und seine Schutzgüter. Für die Bewertungsgrundlage sind nicht relevant: 

• Fragen der Verkehrssicherheit, 

• wirtschaftliche Aspekte (z.B. im Bereich der Land- und Forstwirtschaft und der Rohstoff-

gewinnung), 

• Fragen der Sozialverträglichkeit, 

• Sekundärwirkungen, die nicht zwangsläufig Folge des Vorhabens sind. 



Aktualisierung des Umweltberichts Seite 7 

Neuaufstellung des B-Plans Nr. 283 Teilplan 1 „Gewerbepark Ortloh“ 

  
 27.02.2023 - 20:02 

Grundlagenermittlung und Bewertung 

Unter Berücksichtigung der gegebenen Vorbelastungen und der grundsätzlich möglichen Wirkun-

gen des Vorhabens, in der Regel insbesondere 

• Flächeninanspruchnahme / Überbauung / Versiegelung, 

• Veränderungen des Landschaftsbildes, auch durch technisierende Überprägung, 

• Veränderung von Funktionszusammenhängen für Arten und Biotope, 

• Veränderung der Morphologie, der Bodenverhältnisse sowie der hydrologischen Verhält-

nisse, 

• Veränderung der klimatischen Funktionen und der lufthygienischen Situation, 

• Beeinträchtigung der Wohn- und Veränderung der Erholungsnutzung des Menschen, 

erfolgt im ersten Schritt auf der Grundlage der Bestandserfassung die Einschätzung der Schutz-

gutempfindlichkeit. Die zugrunde gelegten Kriterien der Empfindlichkeitseinschätzung werden für 

jedes Schutzgut im Rahmen der Analyse festgelegt, insbesondere anhand von allgemein gelten-

den umweltfachlichen Kriterien. Sie berücksichtigen neben den Werten und Funktionen der Be-

standssituation auch die bestehenden planerischen Zielvorgaben und das gegebene Entwick-

lungspotenzial. Diese Schutzgutempfindlichkeit wird auf einer vierstufigen Werteskala abgebildet. 

Folgende Einteilung wird vorgenommen (Tabelle 1): 

Tabelle 1: Einstufung der Empfindlichkeit (GASSNER et al. 2005). 

Stufe Empfindlichkeit Kriterien (beispielhaft) 

I sehr hoch nicht oder nur schwer wiederherstellbare Werte und Funktionen 

II hoch mit erhöhtem Aufwand wieder herstellbare Werte und 

Funktionen 

III mittel wiederherstellbare Werte und Funktionen 

IV gering unbedeutende oder keine Werte und Funktionen 

 

Je höher die Schutzgutempfindlichkeit ist, desto größer ist das zu erwartende Konfliktpotenzial bei 

einer Überlagerung des Raumes mit den prognostizierten Auswirkungen der Planung.  

Ermittlung der prognostizierten planbedingten Auswirkungen und deren Wirkintensität 

Unabhängig von der zuvor eingestuften Schutzgutempfindlichkeit werden in einem zweiten Schritt 

anhand der geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans die prognostizierten Wirkungen auf 

die jeweiligen Schutzgüter ermittelt und ihre Wirkintensität – ebenfalls vierstufig – eingeschätzt.  

Die Einstufung der Wirkintensitäten wird verbal-argumentativ vorgenommen und beschränkt sich 

auf planungsrelevante Wirkungen, die aufgrund der geplanten Festsetzungen zu erwarten sind. 

Unterschieden wird dabei zwischen anlagebedingten, betriebsbedingten und bauzeitbedingten 

Wirkungen. Grundsätzlich werden folgende Kriterien zugrunde gelegt (Tabelle 2). 
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Tabelle 2: Einstufung der planbedingten Wirkintensität (GASSNER et al. 2005). 

Stufe Wirkintensität Kriterien (beispielhaft für das Schutzgut Boden) 

I sehr hoch anlagebedingt: dauerhafte Versiegelung / Überbauung 

II hoch dauerhafter, eingeschränkter Funktionsverlust; 

vorübergehender, nicht vollständig wiederherstellbarer Funktionsverlust; 

III mittel dauerhaft oder vorüber gehende eingeschränkte Funktionsminderung 

im Umfeld der Baumaßnahme 

IV gering anlage-, betriebs- und bauzeitbedingt: unbedeutende Wirkungen 

ohne relevanten Funktionsverlust 

 

Ermittlung der planbedingten Auswirkungsstärke und der Erheblichkeitsschwelle 

Durch Überlagerung der schutzgutbezogenen Empfindlichkeiten mit der prognostizierten Wirkin-

tensität wird in einem dritten Schritt die Auswirkungsstärke abschätzbar. Die (planbedingte) Aus-

wirkungsstärke wird im Folgenden als Ausdruck für die Schwere der Beeinträchtigung (ökologi-

sches Risiko) verstanden (vgl. GASSNER et al. 2005). Je höher die Schutzgutempfindlichkeit und 

je größer die Wirkintensität, desto wahrscheinlicher ist das Eintreten von erheblichen planbeding-

ten Auswirkungen. Die Verknüpfung beider Bestimmungsgrößen erfolgt nach dem Prinzip der im 

Folgenden dargestellten Grundsatzverknüpfung (Tabelle 3). 

Tabelle 3: Definition der planbedingten Auswirkungen und der Erheblichkeitsschwelle (GASSNER et al. 2005). 

                                    Wirkintensität 

Schutzgut- 
empfindlichkeit 

sehr hoch hoch mittel gering 

sehr hoch sehr hoch hoch mittel gering 

hoch hoch hoch mittel gering 

mittel mittel mittel mittel gering 

gering gering gering gering gering 
 

 
erhebliche planbedingte Auswirkungen gegeben 
(Erheblichkeitsschwelle) 

 

Bei einer mindestens mittleren Wirkintensität bei gleichzeitig mindestens mittlerer Schutzgutemp-

findlichkeit – also mindestens mittlerer Auswirkungsstärke – ist die Erheblichkeitsschwelle aus 

umweltfachlicher Sicht überschritten. Die festgestellte Erheblichkeit aus umweltfachlicher Sicht ist 

mit der Erheblichkeit im Sinne des § 2 Abs. 4 S. 1 BauGB (Bewertungserheblichkeit) gleichzuset-

zen. Die schematische Vorgehensweise der beschriebenen Methodik wird im Einzelfall verbal-

argumentativ ergänzt. 
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1.2 Lage und Abgrenzung des Plangebietes 

Das Plangebiet befindet sich im östlichen Stadtgebiet von Recklinghausen. Der Geltungsbereich 

des B-Plans 283 Teilplan 1 „Gewerbepark Ortloh“ beinhaltet die vorhandenen Gewerbegrundstü-

cke an der Maria-von-Linden-Straße einen Teil der König-Ludwig-Trasse (alte Zechenbahntrasse, 

die nun als Rad-/Wanderweg genutzt wird), den dörflich geprägten Siedlungsbereich an der Ort-

lohstraße und die Gewerbegrundstücke an der Sibylla-Merian-Straße. Im Süd verläuft die Grenze 

entlang der Hamm-Osterfelder Bahntrasse. Im Osten wird das Plangebiet durch die Rölllinghäuser 

Straße (L 889n) und im Westen durch die Alte Grenzstraße (K 23) begrenzt. 

1.3 Kurzcharakteristik des Untersuchungsraumes 

Der Untersuchungsraum beschränkt sich auf den Geltungsbereich des Bebauungsplangebietes 

(Abbildung 1). Bei speziellen Fragestellungen wurde im Einzelfall der Untersuchungsraum erwei-

tert, um z. B. im Fachgutachten Lärm relevante Immissionsorte im Umfeld des Plangebietes zur 

Ermittlung der Vorbelastung (INGENIEURBÜRO STÖCKER 2023) oder um auf externen Flächen 

ggf. erforderliche naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen (L+S LANDSCHAFT + SIED-

LUNG AG 2023) darzustellen. Die Sachverhalte werden jeweils in den Fachgutachten detailliert 

dargestellt und im Umweltbericht berücksichtigt. 

„Das Plangebiet ist charakterisiert durch bereits realisierte Baurechte, realisierte Ausgleichsflä-

chen und zum Teil bestehende Waldstücke bzw. realisierte Waldaufforstungen sowie Wohnnut-

zungen und zum Teil noch landwirtschaftlich genutzte Flächen“ (L+S LANDSCHAFT + SIED-

LUNG AG 2023). Eine detaillierte Darstellung der im Plangebiet vorkommenden Nutzungs-/Bio-

toptypen ist im Landschaftspflegerischen Fachbeitrag zur Aufstellung des B-Plans Nr. 283 Teil-

plan 1 „Gewerbepark Ortloh“ dargestellt. 

2 Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes 

2.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele 

Die Inhalte und Ziele des B-Plans werden ausführlich in der Begründung zum B-Plan dargestellt 

und im Folgenden zusammengefasst. 

Der Gewerbepark Ortloh stellt eines der wesentlichen gewerblichen Flächenpotentiale im Gebiet 

der Stadt Recklinghausen dar, die kurzfristig für die Ansiedlung von Betrieben auch mit einem 

größeren Flächenbedarf zur Verfügung stehen. Ziel des B-Planes Nr. 283 Teilplan 1 „Gewerbe-

park Ortloh“ ist die Schaffung einer planungsrechtlichen Grundlage zur städtebaulichen Entwick-

lung und Ordnung des Gewerbeparks sowie zur Steuerung der entstehenden Immissionen im 

Hinblick auf die angrenzenden schutzbedürftigen Nutzungen. Insbesondere für die bisher nicht 

bebauten Flächen stellt der Bebauungsplan die Grundlage für die Zulässigkeit neuer 
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Ansiedlungen dar. Gleichzeitig soll er die weitere Entwicklung der bereits bebauten Grundstücke 

steuern. Dabei soll der Schwerpunkt der Entwicklung auf gewerbliche Ansiedlungen von zum Bei-

spiel produzierenden Betrieben oder Büronutzungen liegen. Der Bebauungsplan soll daher dazu 

beitragen, unerwünschte Fehlentwicklungen in Richtung anderer Nutzungsschwerpunkte zu un-

terbinden. Ebenso soll die Sicherung der Wohnnutzungen in der alten Dorflage Ortloh unter Ein-

beziehung einiger weniger Nachverdichtungsmöglichkeiten erfolgen. Es ist daher im Sinne des § 

1 Absatz 3 Baugesetzbuch (BauGB) erforderlich, einen neuen Bebauungsplan aufzustellen. 

2.2 Beschreibung der Festsetzungen 

Im Bereich des B-Plans Nr. 283 Teilplan 1 „Gewerbepark Ortloh“ werden die folgenden Flächen-

arten festgesetzt: 

• Allgemeines Wohngebiet,

• Gewerbegebiet,

• Bahnanlagen,

• Straßenverkehrsflächen,

• Fuß- und Radweg,

• Versorgungsfläche Elektrizität,

• Grünflächen und

• Wasserflächen.

Weiter setzt der Bebauungsplan u.a. die Zulässigkeit und Unzulässigkeit von Nutzungen in den 

Gewerbegebieten und Wohngebieten fest. Zum Schutz vor einwirkendem Lärm werden passive 

Schallschutzmaßnahmen für schutzbedürftige Aufenthaltsräume nach DIN 4109 (2018-01) fest-

gelegt. 

Der Bebauungsplan beinhaltet des Weiteren Bepflanzungsfestsetzungen. So sind in den Gewer-

begebieten Flachdächer sowie flach geneigte Dächer von Gebäuden mit einer Dachneigung von 

0 – 15 Grad und in den allgemeinen Wohngebieten Nebenanlagen mit einer Dachneigung von 0 

– 15 Grad zu begrünen. Geschlossene Gebäudewände sind in einem Mindestabstand von 5,00 m

zu begrünen. Für die Errichtung von je angefangenen vier Stellplätzen sowie je angefangene 

300 m² Grundstücksfläche ist innerhalb des Baugrundstückes ein hochstämmiger und standort-

gerechter Laubbaum (Stammumfang mind. 20 cm in 1,00 m Höhe) zu pflanzen und zu erhalten. 

Außerdem werden weitere Gehölzpflanzungen innerhalb der Maria-von-Linden-Straße 20, 

Sybilla-Merian-Straße und Alten Röllinghauser Straße 35 festgesetzt. Die Zuordnung der Aus-

gleichsflächen ist ebenfalls im Bebauungsplan festgesetzt. 

Detaillierte Angaben und Ausnahmen sind den textlichen Festsetzungen und der Begründung des 

Bebauungsplans zu entnehmen. 



Aktualisierung des Umweltberichts Seite 11 

Neuaufstellung des B-Plans Nr. 283 Teilplan 1 „Gewerbepark Ortloh“ 

  
 27.02.2023 - 20:02 

3 Gesetzliche und planerische Zielvorgaben des Umwelt-

schutzes und deren Berücksichtigung bei der Planaufstel-

lung 

3.1 Formelle Vorgaben 

Die in den Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes bilden die 

Grundlage für die Bewertung der Schutzgüter in ihrer derzeitigen Ausprägung und für die Prog-

nose der zukünftigen Entwicklung des Plangebietes. 

Baugesetzbuch (BauGB) 

Im Baugesetzbuch werden in § 1 Abs. 5 die Ziele der Bauleitplanung dargestellt: Demnach sollen 

die Bauleitpläne „eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen 

und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generatio-

nen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte 

Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu si-

chern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz 

und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städ-

tebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln." 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 

Das Bundesimmissionsschutzgesetz dient dem Schutz und der Vorbeugung der Entstehung von 

schädlichen Umwelteinwirkungen auf alle im vorliegenden Umweltbericht dargestellten Schutzgü-

ter (vgl. § 1 BImSchG). Relevant sind insbesondere die Überwachung und Verbesserung der Luft-

qualität, Luftreinhalteplanung und Lärmminderungspläne (5. Teil BImSchG) bzw. die Lärmminde-

rungsplanung (6. Teil BImSchG). 

Technische Anleitung (TA) Lärm 

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Ge-

räusche sowie deren Vorsorge (Nr. 1). 

Technische Anleitung (TA) Luft 

Diese Technische Anleitung dient dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor 

schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen und der Vorsorge gegen schädliche 

Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, um ein hohes Schutzniveau für die Umwelt ins-

gesamt zu erreichen (Nr. 1). 
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Abstandserlass NRW 

Regelt die Abstände zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen 

der Bauleitplanung und sonstige für den Immissionsschutz bedeutsame Abstände. Schutzab-

stände können unterschritten werden, wenn im Einzelfall nachgewiesen wird, dass etwa durch 

besondere technische Maßnahmen oder wegen der Besonderheit der Einzelsituation eine Beein-

trächtigung ausgeschlossen ist. 

DIN 18005 

Zwischen schutzbedürftigen Gebieten und lauten Schallquellen sind ausreichende Abstände ein-

zuhalten. Ist dies nicht möglich, muss durch andere Maßnahmen für angemessenen Schallschutz 

gesorgt werden (Nr. 5.2.1). 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

Das Bundesnaturschutzgesetz stellt in § 1 Abs. 1 die Ziele des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege dar. Demnach sind Natur und Landschaft „auf Grund ihres eigenen Wertes und als 

Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Ge-

nerationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze 

so zu schützen, dass 

1. die biologische Vielfalt, 

2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerati-

onsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft 

auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit erfor-

derlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft (allgemeiner Grundsatz)." 

Dies wird in den Absätzen 2 bis 4 des § 1 BNatSchG weiter konkretisiert. 

Weiter besteht nach § 15 Abs. 1 BNatSchG die Verpflichtung, vermeidbare Beeinträchtigungen 

von Natur und Landschaft zu unterlassen. Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind gemäß 

§ 15 Abs. 2 durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen 

(Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Eine Beeinträchtigung ist aus-

geglichen, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes in gleichartiger 

Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder 

neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktio-

nen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind 

und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neugestaltet ist. Bei der Auswahl der geeigneten 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist § 31 Abs. 1 LNatSchG NRW zu berücksichtigen. 
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Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind in dem jeweils erforderlichen Zeitraum zu unterhalten 

und rechtlich zu sichern. Der Unterhaltungszeitraum wird durch die zuständige Behörde im Zulas-

sungsbescheid festgesetzt (§ 15 Abs. 4 BNatSchG). 

Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW) 

Gemäß § 10 Landesnaturschutzgesetz werden folgende Entwicklungsziele für die Landschaft ver-

folgt: 

1. „die Erhaltung einer mit naturnahen Lebensräumen oder sonstigen natürlichen Land-

schaftselementen reich und vielfältig ausgestatteten Landschaft als Lebensraum für die 

landschaftstypischen Tier- und Pflanzenarten oder die Erhaltung einer gewachsenen Kul-

turlandschaft mit ihren biologischen und kulturhistorischen Besonderheiten, 

2. die Anreicherung einer Landschaft mit naturnahen Lebensräumen und mit gliedernden und 

belebenden Elementen, 

3. die Wiederherstellung einer in ihrem Wirkungsgefüge, ihrem Erscheinungsbild oder ihrer 

Oberflächenstruktur geschädigten oder stark vernachlässigten Landschaft, 

4. die Herrichtung der Landschaft für die Erholung und 

5. die Entwicklung der Landschaft für Zwecke des Immissionsschutzes und des Bodenschut-

zes oder zur Verbesserung des Klimas." 

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 

Ziel des Bundesbodenschutzgesetzes ist die nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung der 

Bodenfunktionen. Gemäß § 1 sind hierzu „schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Bo-

den und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vor-

sorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden 

sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Na-

tur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden." 

Dies sind nach § 2 Abs. 2 Satz 1 - 2 BBodSchG: 

− die Funktionen des Bodens als Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, 

Pflanzen und Bodenorganismen; 

− die Funktion von Böden als Bestandteil des Naturhaushalts mit seinen Wasser- und Nähr-

stoffkreisläufen; 

− die Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungsfunktion von Böden als Abbau-, Ausgleichs- und 

Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen, insbesondere auch zum Schutz des Grund-

wassers; 
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− die Funktion von Böden als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte. 

Weiter ergeben sich aus der Bodenschutzklausel des BauGB (§ 1a Abs. 2) sowie aus dem 

BBodSchG folgende Hauptziele des Bodenschutzes in der Bauleitplanung: 

− Die Inanspruchnahme von Böden ist auf das unerlässliche Maß zu beschränken. 

− Die Inanspruchnahme von Böden ist auf Flächen zu lenken, die vergleichsweise von ge-

ringerer Bedeutung für die Bodenfunktionen sind. 

− Beeinträchtigungen von Bodenfunktionen sind soweit wie möglich zu vermeiden (LABO 

2009). 

Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG NRW) 

Im Landesbodenschutzgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen wird auf das Ziel des sparsamen 

und schonenden Umgangs mit Grund und Boden eingegangen. In § 1 Abs. 1 LBodSchG ist aus-

geführt, dass dabei Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen sind. Des Wei-

teren sind „Böden, welche die Bodenfunktionen nach § 2 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 des Bundesboden-

schutzgesetzes im besonderen Maße erfüllen (§ 12 Abs. 8 Satz 1 Bundes-Bodenschutz- und Alt-

lastenverordnung), besonders zu schützen."  

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

Das Wasserhaushaltsgesetz dient gemäß § 1 dem Zweck, „durch eine nachhaltige Gewässerbe-

wirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Men-

schen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen." 

Landeswassergesetz (LWG NRW) 

In § 2 Abs. 1 Landeswassergesetz NRW ist die Bewirtschaftungsweise von Gewässern darge-

stellt: „Die Gewässer sind nach den Grundsätzen und Zielen der §§ 1a, 25a bis 25d und 33a des 

Wasserhaushaltgesetzes so zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl der Allgemeinheit und im Ein-

klang mit ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen. Ein ordnungsgemäßer Wasserabfluss ist si-

cherzustellen." 

Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG NRW) 

Denkmäler sind zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen. 

Bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen sind die Belange des Denkmalschutzes unter der 

Denkmalpflege angemessen zu berücksichtigen (§ 1 Abs. 1 und 3). 
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Landesentwicklungsplan 

Die für Gewerbegebiete vorgesehenen Flächen im Plangebiet sind im Landesentwicklungsplan 

NRW (MWIDE NRW 2017) als Siedlungsraum dargestellt. 

Regionalplan 

Der Regionalplan des Regierungsbezirks Münster konkretisiert die Ziele des Landesentwicklungs-

plans Nordrhein-Westfalen. Das Untersuchungsgebiet befindet sich innerhalb des Teilabschnitts 

"Emscher-Lippe". Zukünftig wird der bestehende Regionalplan des Regierungsbezirks Münster im 

Teilabschnitt "Emscher-Lippe" vom Regionalplan Ruhr abgelöst, der für das Verbandsgebiet und 

damit für das Stadtgebiet Recklinghausen gelten wird. Dieser befindet sich derzeit in Aufstellung. 

Der größte Teil des Plangebietes ist als Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzungen dar-

gestellt (Abbildung 2). Lediglich die Bereiche westlich und nördlich der Ortslage Ortloh sind als 

allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche dargestellt, die im Norden zusätzlich von Flächen zum 

Schutz der Landschaft und der landschaftsorientierten Erholung überlagert werden. Die aktuelle 

Entwurfsfassung des Regionalplans Ruhr (Abbildung 3) weist den die Ortslage Ortloh umgeben-

den Freiraum z. T. als Waldbereiche und übergelagert mitsamt der Ortslage Ortloh als regionalen 

Grünzug und den restlichen Bereich des Plangebietes als Bereich für gewerbliche und industrielle 

Nutzung aus. 
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Abbildung 2: Auszug Regionalplan Münster - Teilplan Emscher-Lippe (grau = Bereiche für gewerbliche und industrielle 
Nutzung, gelb = Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, Schraffur grün = Bereiche zum Schutz der Landschaft und 
der landschaftsorientierten Erholung, Schraffur oliv = Regionale Grünzüge) (BEZREG MÜNSTER 2014). 

 

Abbildung 3: Auszug Entwurf Regionalplan Ruhr (grau = Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzung, gelb = 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, grün = Waldbereiche, Schraffur dunkelgrün = Bereiche zum Schutz der Land-
schaft und der landschaftsorientierten Erholung, Schraffur hellgrün = Regionale Grünzüge) (RVR 2021). 
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Flächennutzungsplan 

Der seit dem 27.03.2013 wirksame Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Recklinghausen stellt 

östlich der Alten Grenzstraße und westlich der Röllinghäuser Straße überwiegend gewerbliche 

Bauflächen dar. Im Umfeld der Wohnbebauung im Nordwesten und der Gewerbeflächen sind 

Grünflächen oder Wald dargestellt (Abbildung 4). 

 

Abbildung 4: Auszug Flächennutzungsplan der Stadt Recklinghausen – Änderung Nr. 19 – Schmalkalder Straße – (grau 
= Gewerbliche Bauflächen; orange = Sondergebiet großflächiger Einzelhandel mit max. Verkaufsfläche (VK) 1 – Möbel 
max. VK 35.000 m², 2 – Teppiche max. VK 10.000 m², 3 – Baumarkt max. VK 10.000 m², 4 – Pferdesport max. VK 
2.000 m²; rosa = Wohnbauflächen; hellgrün = Grünflächen, Zweckbestimmung - Parkanlage; gelbgrün = Flächen für 
die Landwirtschaft; dunkelgrün = Wald; blau = Flächen für die Wasserwirtschaft; gelb = überörtliche und örtliche Haupt-
verkehrsstraßen; lila = Flächen für Bahnanlagen / Bahnhof). Datengrundlage: Amtliche Stadtkarte Maßstab 1 : 10.000 
© Stadt Recklinghausen Abteilung Stadtentwicklungsplanung. 
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Landschaftspläne 

Die Grünflächen bzw. der Freiraum des Plangebietes liegt im Geltungsbereich des rechtkräftigen 

Landschaftsplanes Nr. 5 „Emscherniederung“ (KREIS RECKLINGHAUSEN 2008). 

In der Festsetzungskarte ist im Bereich der Grün- und Freiflächen im Nord und Westen das Land-

schaftsschutzgebiet Nr. 6 „Recklinghausen-Suderwich“ festgesetzt. 

 

Abbildung 5: Auszug Landschaftsplan Nr. 5 "Emscherniederung" des Kreises Recklinghausen (relevante Kennzeich-
nungen: hellgrün – Landschaftsschutzgebiet (lfd. Nm.)). Datengrundlage: DGK 5 Maßstab 1 : 15.000 (KREIS RECK-
LINGHAUSEN 2008). 

Bebauungspläne 

Der derzeit rechtskräftige Bebauungsplan ist in der nachfolgenden (Abbildung 6) dargestellt. Die 

Festsetzungen dieses Planungsstandes sind bei der Bewertung über die Entwicklung bei Durch-

führung (d. h. Aufhebung des Bebauungsplanes) bzw. der Nichtdurchführung der Planung neben 

dem Status quo (derzeitige Bestandssituation) zu berücksichtigen. 
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Abbildung 6: Rechtskräftiger B-Plan Nr. 185/1 „Gewerbepark Ortloh“ (hellrot – Allgemeines Wohngebiet; grau – Gewer-
begebiet; orange – Sonderbaufläche; gelb – Straßenverkehrsfläche; lila – Flächen für Bahnanlagen; dunkelgrün – Wald; 
grün – Fläche für die Landwirtschaft; hellgrün – Öffentliche Grünfläche; blau - Fläche für die Regulierung des Wasser-
abflusses), Datengrundlage: ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem Nordrhein-Westfalen), Maß-

stab: 1 : 2.000 © Stadt Recklinghausen Abteilung Städtebauliche Planung. 

3.2 Informelle Vorgaben 

Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 

Die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie (Stand 15. Dezember 2020) stellt die Weiterentwicklung 

der Agenda 2030 dar. Diese wurde am 25. September 2015 von den 193 Mitgliedsstaaten der 

Vereinten Nationen verabschiedet und ist mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung Grund-

lage der Nachhaltigkeitspolitik der Bundesregierung.  

Als Steuerungsinstrumente enthält die Strategie 75 Indikatoren und Ziele, die zusammen die Stra-

tegie der nachhaltigen Entwicklung abbilden. Hierzu zählen u.a. die Schaffung einer gesunden 

Umwelt durch die Reduktion von Luftschafstoffemissionen, die Minderung der stofflichen Belas-

tung von Gewässern sowie der Erhalt der Artenvielfalt und Schutz von Lebensräumen und Öko-

systemen. Weiter wird eine nachhaltige Nutzung von Fläche durch die Minderung der Inanspruch-

nahme zusätzlicher Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke auf unter 30 Hektar pro Tag bis 

zum Jahr 2030, bis hin zu einer Flächenkreislaufwirtschaft (Netto-Null-Verbrauch von Flächen für 
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Siedlungs- und Verkehrszwecke) bis zum Jahr 2050 angestrebt (DIE BUNDESREGIERUNG 

(HRSG.) 2021).  

Masterplan Emscher Landschaftspark 2010 

Gemäß Masterplan Emscher Landschaftspark 2010 (PROJEKT RUHR GMBH 2005) ist der nörd-

liche Bereich des Untersuchungsraumes dem Regionalen Grünzug E zuzuordnen. Projekte im 

Rahmen des Emscher Landschaftsparks sind für das Plangebiet nicht vorgesehen. 

Baumschutzsatzung Recklinghausen 

Zum Schutz des Baumbestandes innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und des 

Geltungsbereiches der Bebauungspläne auf dem Gebiet der Stadt Recklinghausen hat die Stadt 

Recklinghausen eine Baumschutzsatzung aufgestellt. 

Ziel der Satzung ist es den Baumbestand der Stadt Recklinghausen zur: 

a) Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, 

b) Gestaltung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes und zur Sicherung der 
Naherholung, 

c) Abwehr schädlicher Einwirkungen, 

d) Erhaltung oder Verbesserung des Stadtklimas, 

e) Erhaltung der Tier- und Pflanzenwelt und des artenreichen Baumbestandes insbesondere 
in Berücksichtigung der Eigenart und Schönheit der Bäume 

zu schützen. 

Gemäß Baumschutzsatzung gelten Bäume mit einem Stammumfang von mehr als 80 cm, gemes-

sen in einer Höhe von 100 cm über dem Erdboden sowie ihr ober- und unterirdischer Lebensraum 

(Kronen-, Stamm- und Wurzelbereich), als geschützt. Liegt der Kronenansatz unter dieser Höhe, 

ist der Stammumfang unter dem Kronenansatz maßgebend. Mehrstämmige Bäume sind ge-

schützt, wenn mindestens zwei Einzelstämme einen Umfang von 50 cm, gemessen in einer Höhe 

von 100 cm über dem Erdboden, aufweisen. Des Weiteren fallen Ersatzpflanzungen, die aufgrund 

einer Satzung erfolgt sind und Bäume, die aufgrund von Festsetzungen eines Bebauungsplans 

zu erhalten sind oder mit öffentlichen Mitteln gepflanzt wurden unter die Baumschutzsatzung. 

Im Geltungsbereich dieser Satzung ist es verboten, geschützte Bäume zu entfernen, zu zerstören, 

zu schädigen oder in ihrem Aufbau (Kappung, Entfernung von Starkästen) wesentlich zu verän-

dern (STADT RECKLINGHAUSEN 2019a). 

Klimaanpassungskonzept Stadt Recklinghausen 

Im Zuge des Klimaanpassungskonzeptes (K.PLAN KLIMA.UMWELT&PLANUNG GMBH 2017a) 

wurde das gesamte Gebiet der Stadt Recklinghausen klimaanalytisch erfasst. Auf dieser Basis 

wurden der klimatische Belastungsgrad und das Entwicklungspotenzial von Flächen ermittelt 
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sowie Handlungsempfehlungen zum Schutz gegen die Folgen des Klimawandels entwickelt. Die 

Ergebnisse sind im Bericht und der Klimaanpassungskarte zum Klimaschutzkonzept für Recklin-

ghausen dargestellt. Zusätzlich werden konkrete Klimaanpassungsmaßnahmen zum Schutz vor 

Hitze oder Extremniederschlägen für die ermittelten Belastungsgebiete der Stadt Recklinghausen 

aufgelistet. 

4 Bestandsbeschreibung und Bewertung der Umweltschutz-

güter sowie der Umweltauswirkungen der Planung 

Die Gliederung aller Schutzgutkapitel ist methodisch gleichartig aufgebaut und umfasst jeweils die 

folgenden Schritte: 

• Benennung der hauptsächlichen verwendeten Informationsquellen 

• Benennung der wesentlichen Schutzgutfunktionen 

• Bestandsbeschreibung einschließlich der Vorbelastungssituation 

• Ableitung der schutzgutbezogenen Empfindlichkeit/Schutzwürdigkeit (gering, mittel, hoch, 

sehr hoch) 

• Prognose bei Durchführung der Planung 

• Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

- Beschreibung der vorhabenbezogenen Wirkungen auf das Schutzgut 

- Einstufung der Wirkintensität (gering, mittel, hoch, sehr hoch) 

- Überlagerung der Schutzgut-Empfindlichkeiten mit den ermittelten Wirkintensitäten 

zur Ableitung der jeweiligen Auswirkungsstärke und der umweltfachlichen Erheb-

lichkeitsschwelle 

- Darstellung und Diskussion der ermittelten planbedingten Auswirkungen 

Die ermittelte umweltfachliche Erheblichkeit ist im Regelfall mit der Abwägungserheblichkeit im 

Sinne des BauGB gleichzusetzen. 

4.1 Tiere und Pflanzen / biologische Vielfalt 

Datengrundlagen 

Neben der einschlägigen Literatur und dem Datenpool der Stadt Recklinghausen und dem Kreis 

Recklinghausen werden bezüglich des Schutzgutes „Tiere und Pflanzen / biologische Vielfalt“ fol-

gende Unterlagen ausgewertet: 

• Landschaftspflegerischer Fachbeitrag (L+S LANDSCHAFT + SIEDLUNG AG 2023a) 

• Informationssystem des LANUV 

• Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (L+S LANDSCHAFT + SIEDLUNG AG 2022) 

• Landschaftsplan Nr. 5 „Emscherniederung“ (KREIS RECKLINGHAUSEN 2008) 
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Wesentliche Funktionen 

Hauptsächliche Funktionen innerhalb des Schutzgutes sind 

• die allgemeinen Lebensraumfunktionen der Biotoptypen, 

• die Habitatfunktion für Tierarten und deren Entwicklungsbereiche, 

• die Biotopverbundfunktionen. 

4.1.1 Bestandsbeschreibung und Bewertung 

Folgende Aspekte sind für die Prognose über die Entwicklung bei Durchführung bzw. Nichtdurch-

führung der Planung hervorzuheben: 

• Im Plangebiet befinden sich nach § 41 LNatSchG NRW geschützte Alleen an der Alten 

Röllinghauser Straße, Ortlohstraße, Zechenstraße und Sibylla-Merian-Straße. 

• Die Freiraumbereiche im Nordteil des Plangebietes, im Umfeld der König-Ludwig-Trasse 

sowie im Umfeld der Siedlungsbereiche an der Zechenstraße / Ortlohstraße sind Teil des 

Landschaftsschutzgebietes Nr. 56 „Recklinghausen-Suderwich“. 

• Im Bereich der Freiflächen überwiegen Biotoptypen mit geringer (Ackerflächen) bis mittle-

rer (Grünflächen und allgemeine Grünflächen) Bedeutung. 

• Eine hohe Bedeutung kommt den Gehölz-, Wald- und Kleingehölz-Grünlandflächen und 

Obstwiesen zu. Räumliche Schwerpunkte bestehen im Umfeld der Siedlungsstrukturen an 

der Zechenstraße / Ortlohstraße sowie an der König-Ludwig-Trasse. 

• Essenzielle Lebensräume für besonders geschützte, planungsrelevante Arten sind im 

Plangebiet nicht vorhanden. Nachweise planungsrelevante Arten betreffen Fledermäuse, 

die im Gebiet als ziehende bzw. jagende Individuen, überwiegend im Umfeld der Ortloh-

straße und der König-Ludwig-Trasse, z. T. auch im Bereich von Grün- und Freiflächen 

nachgewiesen wurden. Weiterhin wurden im Geltungsbereich des Teilplans 1 insgesamt 

drei planungsrelevante Brutvogelarten nachgewiesen. Für den Star wurde im Bereich der 

Zechenstraßen ein Brutverdacht beschrieben. Die sonstigen beobachteten planungsrele-

vante Arten (Graureiher, Mäusebussard) wurden lediglich als Durchzügler oder Nahrungs-

gäste beobachtet. 

• Bezüglich der potenziell vorkommenden Fledermausarten und dem Star als nachgewie-

sener Brutvogel sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich, um ein Eintreten der Verbots-

tatbestände des § 44 BNatSchG zu vermeiden. Für die weiteren im Plangebiet auftreten-

den Vogelarten treten die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG nicht ein. 
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4.1.2 Prognose über die Entwicklung bei (Nicht-) Durchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung ergeben sich gegenüber dem Ist-Zustand keine Verände-

rungen. Da der rechtskräftige B-Plan Nr. 185/1 „Gewerbepark Ortloh“ aufgehoben werden soll, 

könnten bei Nichtdurchführung der Planung lediglich im Einzelfall kleine, bereits erschlossene 

bzw. von Bauflächen umgebende Flächen nach § 34 BauGB noch baulich beansprucht werden. 

Bei Durchführung der Planung sind die folgenden anlage-, bauzeit- und betriebsbedingt zu er-

wartenden Projektwirkungen bei der Auswirkungsanalyse zu untersuchen: 

a) anlagebedingt 

• dauerhafte Inanspruchnahme von Biotoptypen / dauerhafter Verlust von Habitaten von 

Tierarten und Entwicklungsbereichen 

Die Wirkintensität ist aufgrund des nachhaltigen Verlustes grundsätzlich sehr hoch einzu-

stufen. 

• Entwertung von Waldflächen durch heranrückende Bebauung 

• Sonstige Beeinträchtigung bzw. Entwertung von Lebensräumen durch Sichtverschattung, 

optische Reize, Verschattung sowie Zerschneidungswirkungen 

Die festgesetzten Gewerbegebiete schließen ansonsten unmittelbar an vorhandene ge-

werblich genutzte Flächen sowie Straßen an (Flächenarrondierung, Auffüllung von Baulü-

cken). Zerschneidungseffekte bislang unbeeinträchtigter, zusammenhängender Freiraum-

bereiche oder der gehölzbestandenen König-Ludwig-Trasse treten nicht auf. 

Im Bebauungsplan sind die Bauhöhen in den Gewerbegebieten beschränkt auf 2 bis max. 

3 Vollgeschosse bzw. eine Bauhöhe von bis zu 15 m. An den Rändern der Baufelder sind 

Gehölzpflanzungen bzw. Grünflächen festgesetzt, die eine Abschirmungen zu den angren-

zenden Freiraumbereichen gewährleisten. 

Vor diesem Hintergrund sind die Wirkintensitäten auf angrenzende Biotoptyp- und Habi-

tatstrukturen und Biotopverbundfunktionen insgesamt nur gering. Hinsichtlich dieser As-

pekte kann auf eine detaillierte Auswirkungsanalyse deshalb im Weiteren verzichtet wer-

den. 

b) betriebsbedingt 

• Lichtimmissionen 

Vor dem Hintergrund der bestehenden Vorbelastungen durch Verkehr und gewerblichen 

Nutzungen wird dieser Auswirkung eine geringe Wirkintensität zugeschrieben.  

In den textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan werden zudem Hinweise des zu ver-

folgenden Beleuchtungsmanagements vorgegeben. So wird u.a. der Lampentyp zur Kon-

zentration der Beleuchtung und der zu verwendende Spektralbereich des Leuchtmittels 
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spezifiziert. Die detaillierten Angaben sind in den textlichen Festsetzungen des Bebau-

ungsplans einzusehen. 

• Zunahme von Störeffekten durch Lärmzunahme und Belebung 

Vor dem Hintergrund der gegebenen Vorbelastungen durch verkehrliche und gewerbliche 

Nutzungen (INGENIEURBÜRO STÖCKER 2023) im unmittelbaren Umfeld der zusätzli-

chen Gewerbegebiete ist die zusätzliche Lärmzunahme und sonstigen Belebung vernach-

lässigbar. Erhebliche Beeinträchtigungen sind wegen der geringen Wirkintensität auszu-

schließen. 

c) bauzeitbedingt 

• Bei einer bauzeitbedingten temporären Inanspruchnahme stehen die beanspruchten Flä-

chen nach der Bauzeit als Lebensraum für Tiere und Pflanzen / Biologische Vielfalt wieder 

zur Verfügung; dennoch ist die Wirkintensität aufgrund des Verlustes hoch. 

Dies berücksichtigt den zeitlichen Aspekt der Wiederherstellung eines Lebensraumes für 

Tiere und Pflanzen. Unter der Voraussetzung, dass außerhalb des Plangebietes sowie 

außerhalb der festgesetzten Gewerbegebiete bzw. Verkehrsflächen keine vorüberge-

hende Flächeninanspruchnahme, weder für Baustraßen noch für Lager- und Arbeitsflä-

chen erfolgt, treten keine temporären Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflan-

zen / Biologische Vielfalt auf. 

• Weiterhin sind temporäre Auswirkungen auf das Schutzgut während der Bauzeit denkbar 

durch temporäre Lärm-, Schadstoffbelastungen sowie Störungen durch Lichtimmissionen 

und sonstige optische Reize. Solche bauzeitbedingten Belastungen sind im vorliegenden 

Fall zu vernachlässigen, da sie zeitlich begrenzt und räumlich auf den B-Plan-Geltungs-

bereich beschränkt sind und unmittelbar an vorhandene gewerblichen Nutzungen bzw. 

Verkehrsflächen anschließen. Unter Berücksichtigung der bestehenden Vorbelastungen 

und den Vermeidungsmöglichkeiten entsprechend dem Stand der Technik sind zusätzli-

che Wirkungen als gering einzustufen. 

Vor diesem Hintergrund kann auf eine detaillierte Auswirkungsanalyse im Weiteren ver-

zichtet werden. 

Planbedingte Auswirkungen 

Mit der Überlagerung der oben definierten Wirkintensitäten mit den schutzgutbezogenen Emp-

findlichkeiten wird die umweltfachliche Erheblichkeitsschwelle definiert. Eine Überschreitung der 

Erheblichkeitsschwelle kann definitionsgemäß nur erreicht werden, wenn die gegebene Wirkin-

tensität sowie auch die Raumempfindlichkeit mindestens mittel eingestuft ist (vgl. Tabelle 3). 
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Als erhebliche planbedingte Auswirkung sind Verluste von Biotoptypen aufzufassen, die gem. der 

Methode Recklinghausen einen Biotopwert von mindestens 1,5 erreichen, da dann eine mittlere 

Schutzgutempfindlichkeit erreicht wird. 

Hohe Auswirkungsstärken ergeben sich durch den Verlust von Brachen und Kleingehölzen. 

Den größten Umfang nehmen Biotoptypen wie Wirtschaftsgrünland, Gartenflächen oder Säume 

ein, deren Überplanung eine mittlere Auswirkungsstärke bedingt. Eine umweltfachliche Erheblich-

keit wird durch die Überplanung von Bereichen mit Werteinstufungen < 1,5 nicht erreicht. Dazu 

gehören intensiv genutzte Flächen wie Äcker sowie befestigte und teilversiegelte Flächen. 

Die Inanspruchnahme von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen / Biologische Vielfalt ist als er-

hebliche planbedingte Auswirkung einzustufen. 

Artenschutz 

Hinsichtlich der Artenschutzbelange liegt ein eigenständiges Fachgutachten vor (L+S LAND-

SCHAFT + SIEDLUNG AG 2022). Konflikte für planungsrelevante Arten können sich während der 

Bauzeit (Gehölzrodung und Baufeldfreimachung) ergeben. 

Bei Fällung von Höhlenbäumen können sich artenschutzrechtlich relevante Konflikte für Fleder-

mäuse (Braunes Langohr, Großer Abendsegler, Rauhautfledermaus, Zwergfledermaus) ergeben, 

die Baumhöhlen ggf. als Quartier bzw. Tagesversteck nutzen. Auch eine Veränderung der Be-

leuchtungssituation kann zu artenschutzrechtlichen Konflikten für Fledermäuse führen 

Nach aktueller Planung werden die ermittelten Ruhe- und Reproduktionsstätten des Stars nicht 

beansprucht. Auch eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos aufgrund des zu erwartenden 

bau- und betriebsbedingten Straßenverkehrs sowie erhebliche Störungen durch die Nutzung der 

verbleibenden Freiflächen im Gewerbegebiet, sind nicht feststellbar. Aufgrund der geplanten Nut-

zung einer südlich der Schmalkalder Straße gelegenen Weide im Plangebiet des B-Plan 283 Teil-

plan 2 „Gewerbepark Ortloh“, die ein relevantes Nahrungshabitat des dortigen Brutvorkommens 

des Stars darstellt, kann das Auftreten von Verbotstatbeständen des § 44 BNatSchG nicht aus-

geschlossen werden. 

Gehölzbeseitigungen zur Baufeldfreimachung (einschließlich Brombeergebüsche) können zu ar-

tenschutzrechtlichen Konflikten für Brutvögel führen, die diese Gehölze als Ruhe- und Repro-

duktionsstätte nutzen. 

Landschaftsschutzgebiet 

Mit Rechtskraft des Bebauungsplanes werden alle, den Inhalten des Bebauungsplanes wider-

sprechenden Festsetzungen des Landschaftsplanes Emscherniederung zurücktreten. Dieses gilt 

insbesondere für kleinere Teilbereiche des Landschaftsschutzgebietes nördlich der Sybilla-
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Merian-Straße. Gegen das Zurückweichen des Landschaftsschutzgebietes an der betreffenden 

Stelle und in dem betreffenden Umfang bestehen nach einer Stellungnahme der Unteren Land-

schaftsbehörde des Kreises Recklinghausen vom 15.12.2015 im Rahmen der Beteiligung der Be-

hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB keine Bedenken. 

FFH-Verträglichkeit 

Das nächste FFH-Gebiet „Die Burg“ liegt mehr als 6 km vom Plangebiet entfernt. Weitere FFH-

Gebiete liegen in einem Umkreis von 10 km nicht vor. Beeinträchtigungsrisiken für FFH-Gebiete 

im weiteren Umfeld des Plangebietes wären theoretisch denkbar durch Eintrag von luftgetragenen 

Schadstoffen. Sonstige Wirkungen sind aufgrund der großen Entfernung ausgeschlossen. 

Unter Berücksichtigung von Art und Umfang der zulässigen Betriebe und Anlagen in den als Ge-

werbegebiet festgesetzten Bauflächen und der großen Entfernung werden relevante Schadstof-

feinträge in dem mehr als 6 km entfernt liegenden FFH-Gebiet auch ohne weitergehende Unter-

suchungen ausgeschlossen. 

4.2 Boden 

Datengrundlagen 

Neben der einschlägigen Literatur und dem Datenpool der Stadt Recklinghausen und dem Kreis 

Recklinghausen werden bezüglich des Schutzgutes „Boden“ folgende Unterlagen ausgewertet: 

• Digitale Bodenkarte von NRW 1 : 50:000 (GEOLOGISCHER DIENST NRW 2023) 

• Bodenschutz-Fachbeitrag für die räumliche Planung zur Karte der schutzwürdigen Böden 

von NRW 1 : 50.000 (GEOLOGISCHER DIENST NRW 2018) 

• Digitale Geologische Karte von NRW 1 : 100.000 (GEOLOGISCHER DIENST NRW 2022) 

• Bestands-/Biotoptypenkartierung des Landschaftspflegerischen Fachbeitrages (L+S 

LANDSCHAFT + SIEDLUNG AG 2023a) 

• Daten zu Altablagerungen und –standorten sowie Bergbau-Altlast-Verdachtsflächen 

(GÜNSTER 2012), aufbauend auf Daten der Bodenschutzbehörde des Kreises Recklin-

ghausen und der Bezirksregierung Arnsberg, Abt. Bergbau und Energie) 

• Auskunft der Bodenschutzbehörde des Kreises Recklinghausen per E-Mail vom 

23.06.2022 

Wesentliche Funktionen 

Innerhalb der Schutzgutbetrachtung Boden sind folgende Bodenteilfunktionen maßgeblich: 

• Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 

• Biotopentwicklungspotenzial für Extremstandorte 
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• Regler- und Pufferfunktion / natürliche Bodenfruchtbarkeit 

• Reglerfunktion des Bodens für den Wasserhaushalt im 2-Meter-Raum (GEOLOGISCHER 

DIENST NRW 2018). 

Das Biotopentwicklungspotenzial wird als Wechselwirkung beim Schutzgut Tiere und Pflanzen 

(Kap. 4.1) betrachtet, die Funktionen im Wasserhaushalt beim Schutzgut Wasser (Kap. 4.4) und 

die Funktion der Natur- und Kulturgeschichte beim Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

(Kap. 4.9). Beim Schutzgut Boden fließen diese Funktionen jedoch über die Schutzwürdigkeit, die 

vom Geologischen Dienst ausgewiesen wird, indirekt mit ein. 

4.2.1 Bestandsbeschreibung und Bewertung 

Folgende Aspekte sind für die Prognose über die Entwicklung bei Durchführung bzw. Nichtdurch-

führung der Planung hervorzuheben: 

• Die im Plangebiet großflächig verbreiteten Pseudogley-Parabraunerden und Pseudogley- 

Braunerden weisen als Wasserspeicher im 2-Meter-Raum eine besondere Schutzwürdig-

keit mit hoher Funktionserfüllung der Regulations- und Kühlungsfunktion auf. Die nicht 

anthropogen veränderten Böden weisen eine hohe Bedeutung und Empfindlichkeit, vor 

allem gegenüber bauzeit- und anlagebedingten Beeinträchtigungen (u.a. Flächeninan-

spruchnahme) auf. 

• Im Westen wird das Plangebiet von Gley-Pseudogleyen eingenommen. Die Bedeutung / 

Empfindlichkeit dieser Böden wird als mittel bewertet. 

• Die bebauten und versiegelten Flächen sowie die überörtlichen Straßen sind als Vorbe-

lastungen zu berücksichtigen. Die Bahndammkörper der König-Ludwig-Trasse sind als 

Altstandorte im Altlastenkataster enthalten. 

4.2.2 Prognose über die Entwicklung bei (Nicht-) Durchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung ergeben sich gegenüber dem Ist-Zustand keine Verände-

rungen. Da der rechtskräftige B-Plan Nr. 185/1 „Gewerbepark Ortloh“ aufgehoben werden soll, 

könnten bei Nichtdurchführung der Planung lediglich im Einzelfall kleine, bereits erschlossene 

bzw. von Bauflächen umgebende Flächen nach § 34 BauGB noch baulich beansprucht werden. 

Bei Durchführung der Planung sind die folgenden anlage-, bauzeit- und betriebsbedingt zu er-

wartenden Projektwirkungen bei der Auswirkungsanalyse zu untersuchen: 

a) anlagebedingt 

• dauerhafter Verlust von natürlichen Böden 

Ein dauerhafter Verlust von Freiraum ist durch die geplanten Bauflächen gegeben. Die 

Wirkintensität ist aufgrund des nachhaltigen Verlustes grundsätzlich sehr hoch einzustu-

fen. 
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b) betriebsbedingt 

• Betriebsbedingte Entwertungen durch Randeffekte (z. B. Schadstoffimmissionen) haben 

aufgrund der Geringfügigkeit auf die Böden im Umfeld keinen Einfluss. Die Wirkintensität 

der zu erwartenden Randeffekte wird deshalb gering eingestuft. Auf eine detaillierte Aus-

wirkungsanalyse kann im Weiteren verzichtet werden. 

c) bauzeitbedingt 

• Im Bereich und Umfeld des Plangebietes befinden sich schutzwürdige und besonders 

schutzwürdige Böden, die während der Bauphase durch Verdichtung oder Verschmutzung 

gefährdet werden können. 

• Verschmutzungsgefährdung 

Unter der Voraussetzung, dass die grundsätzlich guten technischen Vermeidungsmöglich-

keiten nach dem Stand der Technik ausgeschöpft werden, wird das Gefährdungspotenzial 

als gering eingestuft. 

• Verdichtung 

Da die Erschließung und Eingrünung der festgesetzten Gewerbegebiete bereits realisiert 

wurden, kann davon ausgegangen werden, dass während der Bauphase eine Inanspruch-

nahme von umliegenden landwirtschaftlichen Flächen bzw. sonstigen Frei- bzw. Grünflä-

chen vermieden werden kann. Unter der Voraussetzung, dass außerhalb des Plangebie-

tes sowie außerhalb der festgesetzten Gewerbegebiete bzw. Verkehrsflächen keine vo-

rübergehende Flächeninanspruchnahme, weder für Baustraßen noch für Lager- und Ar-

beitsflächen erfolgt, treten keine temporären Auswirkungen auf das Schutzgut Boden auf. 

Vor diesem Hintergrund ist das bauzeitbedingte Gefährdungspotenzial insgesamt als ge-

ring einzustufen. 

Planbedingte Auswirkungen 

Mit der Überlagerung der oben definierten Wirkintensitäten mit den schutzgutbezogenen Emp-

findlichkeiten wird die umweltfachliche Erheblichkeitsschwelle definiert. Eine Überschreitung der 

Erheblichkeitsschwelle kann definitionsgemäß nur erreicht werden, wenn die gegebene Wirkin-

tensität sowie auch die Raumempfindlichkeit mindestens mittel eingestuft ist (vgl. Tabelle 3). 

Somit ist festzustellen, dass alle planbedingten Auswirkungen mit Ausnahme der Bodeninan-

spruchnahme durch Versiegelung/Überbauung die umweltfachliche Erheblichkeit nicht erreichen. 

Für den Flächenverbrauch (sehr hohe Einwirkungsstärke) der hoch (schutzwürdige Böden hoher 

Funktionserfüllung der Regulations- und Kühlungsfunktion) bis zum Teil mittel empfindlichen Bö-

den im Bebauungsplangebiet wird in der Überlagerung eine überwiegend hohe bis zum Teil 
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mittlere Auswirkungsstärke erreicht. Diese werden überbaut oder versiegelt. Es liegt diesbezüg-

lich eine planbedingte erhebliche Auswirkung vor. 

Der Verlust von natürlich gewachsenen Böden kann vor dem fachgesetzlichen Hintergrund 

(BBodSchG, BNatSchG) im Grundsatz nicht ausgeglichen werden, da die Beeinträchtigungen ir-

reversibel und das Schutzgut Boden nicht beliebig vermehrbar ist. Gemäß der gängigen Recht-

sprechung wird jedoch neben der Entsiegelung, die mit einer langfristigen Neuentwicklung von 

Boden einhergeht, in der Praxis die Erhöhung der Naturnähe bislang intensiv genutzter Böden als 

Ausgleich der Beeinträchtigungen anerkannt. 

4.3 Fläche 

Datengrundlagen 

Neben der einschlägigen Literatur und dem Datenpool der Stadt Recklinghausen und dem Kreis 

Recklinghausen werden bezüglich des Schutzgutes „Fläche“ folgende Unterlagen ausgewertet: 

• Bestands-/Biotoptypenkartierung des Landschaftspflegerischen Fachbeitrages (L+S 

LANDSCHAFT + SIEDLUNG AG 2023a) 

Wesentliche Funktionen 

Mit Umsetzung der Planung geht die Beanspruchung von Fläche einher. Dieser Flächenverbrauch 

und dessen Auswirkungen stehen im engen Bezug zu den weiteren Schutzgütern wie der Mensch 

und seine Gesundheit, Boden und Wasser. Vor allem die möglichen Auswirkungen auf die nach-

haltige Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen sind hier zu beachten. 

4.3.1 Bestandbeschreibung und Bewertung 

Das Plangebiet weist unterschiedliche Flächennutzungen auf. Im Süden und Westen des Plange-

bietes dominieren die Gewerbegebiete mit ihrem hohen Versiegelungsgrad. Eine detaillierte Dif-

ferenzierung der Flächennutzung ist der Bestands-/Biotoptypenkartierung des Landschaftspflege-

rischen Fachbeitrages (L+S LANDSCHAFT + SIEDLUNG AG 2023) zu entnehmen. 

Vorbelastung 

Als Vorbelastungen sind die vorhandenen bebauten bzw. versiegelten Flächen zu berücksichti-

gen. 

Schutzwürdigkeit/Empfindlichkeit 

Die Empfindlichkeit des Schutzgutes Fläche besteht vor allem in der Beanspruchung von Fläche 

zu Wohn-, Mobilitäts- und Gewerbezwecken, die bisher dem Naturhaushalt zur Verfügung stand. 

Die Beanspruchung von Fläche führt demnach zum Verlust von Bodenfunktionen, Grundwasser-

neubildung, klimatischen Ausgleichsfunktionen, Lebensraum für Tiere und Pflanzen, Landschaft 
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und landwirtschaftliche Nutzfläche sowie zu Zerschneidung von zusammenhängenden Freiflä-

chen und Grünzügen. 

4.3.2 Prognose über die Entwicklung bei (Nicht-) Durchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung ergeben sich gegenüber dem Ist-Zustand keine Verände-

rungen. Da der rechtskräftige B-Plan Nr. 185/1 „Gewerbepark Ortloh“ aufgehoben werden soll, 

könnten bei Nichtdurchführung der Planung lediglich im Einzelfall kleine, bereits erschlossene 

bzw. von Bauflächen umgebende Flächen nach § 34 BauGB noch baulich beansprucht werden. 

Bei Durchführung der Planung sind die folgenden anlage-, bauzeit- und betriebsbedingt zu er-

wartenden Projektwirkungen bei der Auswirkungsanalyse zu untersuchen: 

a) anlagebedingt 

• Dauerhafter Verlust von Fläche 

Durch die geplanten Bauflächen ist ein dauerhafter Verlust von Fläche gegeben. Die Wir-

kintensität ist aufgrund des nachhaltigen Verlustes grundsätzlich sehr hoch einzustufen. 

b) betriebsbedingt 

• Betriebsbedingte Entwertungen durch Randeffekte (z. B. Schadstoffimmissionen) haben 

aufgrund der Geringfügigkeit auf die Böden im Umfeld keinen Einfluss. Die Wirkintensität 

der zu erwartenden Randeffekte wird deshalb gering eingestuft. Auf eine detaillierte Aus-

wirkungsanalyse kann im Weiteren verzichtet werden. 

c) bauzeitbedingt 

• Temporäre Beanspruchung von Fläche 

Da die Erschließung und Eingrünung der festgesetzten Gewerbegebiete bereits realisiert 

wurde, kann davon ausgegangen werden, dass während der Bauphase eine Inanspruch-

nahme von umliegenden landwirtschaftlichen Flächen bzw. sonstigen Frei- bzw. Grünflä-

chen vermieden werden kann. Unter der Voraussetzung, dass außerhalb des Plangebie-

tes sowie außerhalb der festgesetzten Gewerbegebiete bzw. Verkehrsflächen keine vo-

rübergehende Flächeninanspruchnahme, weder für Baustraßen noch für Lager- und Ar-

beitsflächen erfolgt, treten keine temporären Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche auf. 

Vor diesem Hintergrund ist das bauzeitbedingte Gefährdungspotenzial insgesamt als ge-

ring einzustufen. 

Planbedingte Auswirkungen 

Mit der Überlagerung der oben definierten Wirkintensitäten mit den schutzgutbezogenen Emp-

findlichkeiten wird die umweltfachliche Erheblichkeitsschwelle definiert. Eine Überschreitung der 
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Erheblichkeitsschwelle kann definitionsgemäß nur erreicht werden, wenn die gegebene Wirkin-

tensität sowie auch die Raumempfindlichkeit mindestens mittel eingestuft ist (vgl. Tabelle 3). 

Somit ist festzustellen, dass durch die dauerhafte Flächeninanspruchnahme durch Versiege-

lung/Überbauung die umweltfachliche Erheblichkeit erreicht wird. 

Die Beeinträchtigung des Schutzgutes Fläche geht mit einer Nutzungsänderung einher, indem 

bisher dem Naturhaushalt zur Verfügung stehende Fläche für Gewerbezwecke umgenutzt wird. 

Vergleichbar zum Schutzgut Boden ist daher die Erhöhung der Naturnähe bislang intensiv ge-

nutzter Flächen als Ausgleich der Beeinträchtigungen zu sehen. 

4.4 Wasser 

Datengrundlagen 

Neben der einschlägigen Literatur und dem Datenpool der Stadt Recklinghausen und dem Kreis 

Recklinghausen werden bezüglich des Schutzgutes „Wasser“ folgende Unterlagen ausgewertet: 

• Bestands-/Biotoptypenkartierung des Landschaftspflegerischen Fachbeitrages (L+S 

LANDSCHAFT + SIEDLUNG AG 2023a) 

• Karte der Grundwasserstände unter Flur, Oktober 1963, Blatt 4308 Recklinghausen (LAN-

DESANSTALT FÜR WASSER UND ABFALL (HRSG.) 1975/76) 

• Daten aus dem Grundwassermodell im Emschersystem (EMSCHERGENOSSEN-

SCHAFT UND LIPPEVERBAND 2008; aus LANDSCHAFT + SIEDLUNG GBR 2012) 

• Starkregengefahrenkarte der Stadt Recklinghausen (DR. PAPADAKIS GMBH 2015) 

Wesentliche Funktionen 

Innerhalb der Schutzgutbetrachtung Wasser sind dessen wesentliche Funktionen maßgeblich: 

• Gewässerökologische Funktionen 

• Vorfluterfunktionen 

• Abflussregulationsfunktionen 

• Nutzungsfunktionen. 

4.4.1 Bestandsbeschreibung und Bewertung 

Folgende Aspekte sind für die Prognose über die Entwicklung bei Durchführung bzw. Nichtdurch-

führung der Planung hervorzuheben: 

• Festgesetze Wasserschutzgebiete und Überschwemmungsgebiete sind im Plangebiet 

nicht vorhanden. 

• Im Südwesten (Niederungsbereich Bärenbach), im Südosten und Nordosten (Quellbach) 

sowie z. T. auch im Umfeld der Alten Röllinghäuser Straße sind gering 
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Grundwassersflurabstände vorhanden; in diesen Bereichen besteht grundsätzlich eine er-

höhte Verschmutzungsempfindlichkeiten des Grundwassers. 

• Überflutungsgefährdete Bereiche für ein fiktives, extremes Starkregen-Ereignis mit einer 

Niederschlagsmenge von 65 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde sind entlang versie-

gelter Fläche vorhanden. Dabei sind in den betroffenen Bereichen des Plangebietes relativ 

niedrige Wasserstände von 0,05 bis 0,25 m und in wenigen Bereichen von 0,25 bis 0,5 m 

ausgewiesen (DR. PAPADAKIS GMBH 2015). 

• Die bebauten, versiegelten Flächen, die überörtlichen Straßen sowie die Altstandorte im 

Bereich der ehemaligen Zechenbahntrassen sind als Vorbelastungen zu berücksichtigen. 

4.4.2 Prognose über die Entwicklung bei (Nicht-) Durchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung ergeben sich gegenüber dem Ist-Zustand keine Verände-

rungen. Da der rechtskräftige B-Plan Nr. 185/1 „Gewerbepark Ortloh“ aufgehoben werden soll, 

könnten bei Nichtdurchführung der Planung lediglich im Einzelfall kleine, bereits erschlossene 

bzw. von Bauflächen umgebende Flächen nach § 34 BauGB noch baulich beansprucht werden. 

Bei Durchführung der Planung sind die folgenden anlage-, bauzeit- und betriebsbedingt zu er-

wartenden Projektwirkungen bei der Auswirkungsanalyse zu untersuchen: 

a) anlagebedingt 

• Verringerung der Grundwasserneubildung durch dauerhafte Überbauung und Flächenver-

sieglung 

Die Entwässerung im Plangebiet erfolgt im qualifizierten Trennsystem. 

Das unverschmutzte Regenwasser wird in Mulden gesammelt, die topografisch angepasst 

in allen Randbereichen der Baufelder hergestellt worden sind. Die Mulden sind als Fläche 

für die Wasserwirtschaft festgesetzt. Zum Teil sind die in unmittelbarer Nähe von Verkehrs-

flächen hergestellten Mulden auch Teil der Verkehrsflächenfestsetzung. 

Das in den Mulden gesammelte, nicht versickernde Wasser wird gedrosselt dem Gewäs-

ser (System Bärenbach) am westlichen Plangebietsrand südlich der Schmalkalder Straße 

zugeführt. 

Schmutzwässer und verunreinigtes Regenwasser werden in die in den Verkehrsflächen 

vorhandenen Kanalisationsleitungen eingeleitet. 

Die Wirkintensität der Verringerung der Grundwasserneubildungsrate wird vor dem Hin-

tergrund der obligatorischen Vermeidungsstrategien (Regenabflussverzögerung und Ver-

sickerung mit einer Rückführung des Oberflächenabflusses in den lokalen Wasserhaus-

halt) gering eingestuft. 
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Eine mindestens mittlere Wirkintensität ergäbe sich z.B. bei einer Abführung des unver-

schmutzten Regenwassers in die Kanalisation, weil das Wasserdargebot sich vor Ort sub-

stantiell verringern würde. 

• dauerhafte Grundwasserabsenkung 

Direkte Wirkungen auf die Quantität des Grundwasserhaushaltes durch eine künstliche 

Absenkung des Grundwasserspiegels haben eine hohe Wirkintensität. Planbedingt spielt 

dieser Wirkpfad eine untergeordnete Rolle, da dauerhafte Grundwasserabsenkungen 

nicht vorgesehen sind. Mögliche Grundwasserveränderungen sind somit kleinräumig be-

schränkt auf das unmittelbare Baufeld. Darüber hinaus sind keine relevanten Veränderun-

gen im Grundwasserhaushalt zu erwarten. Vor diesem Hintergrund wird die Wirkintensität 

insgesamt als gering eingestuft; auf eine weitergehende Wirkungsanalyse kann daher ver-

zichtet werden. 

• Überflutungsgefahr durch Starkregenereignisse 

Die Beanspruchung bisher nicht versiegelter Fläche führt zu einer Erhöhung der bereits 

vorhandenen Überflutungsgefahr durch Starkregenereignisse. Die Wirkintensität wird auf-

grund der ausgewiesenen Wasserstände als hoch bewertet. 

b) betriebsbedingt 

• Verschmutzungsgefährdungen durch Verunreinigungen von Grundwasser oder Oberflä-

chengewässern über den Luftpfad (denkbar durch gewerbliche bzw. straßenverkehrsbe-

dingte Immissionen) und Gefährdungen durch Verunreinigungen von Grund- und Oberflä-

chengewässern durch Betriebsunfälle und Leckagen werden als geringe Wirkintensität 

eingestuft. 

Die Verkehrszunahmen auf den öffentlichen Straßen innerhalb und außerhalb des Plan-

gebietes sind vergleichsweise geringfügig, so dass kein zusätzliches Gefährdungspoten-

zial ableitbar ist. 

Im Bereich der Gewerbegebiete sind unter Berücksichtigung der zulässigen Betriebe und 

Anlagen keine besonderen Gefährdungspotenziale (z. B. Umgang mit wassergefährden-

den Stoffen) erkennbar. Störfallbetriebe sind im Plangebiet grundsätzlich ausgeschlossen. 

Darüber hinaus ist festzustellen, dass das sonstige allgemeine Gefährdungspotenzial auf-

grund guter technischer Vermeidungsmöglichkeiten grundsätzlich als gering einzustufen 

ist. 

Die Wirkintensität der zu erwartenden betriebsbedingten Randeffekte wird daher gering 

eingestuft. Auf eine detaillierte Auswirkungsanalyse kann im Weiteren verzichtet werden. 
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c) bauzeitbedingt 

• Da die Erschließung und Eingrünung der festgesetzten Gewerbegebiete bereits realisiert 

wurde, kann davon ausgegangen werden, dass während der Bauphase eine Inanspruch-

nahme von Frei-, Grün- und Wasserflächen nicht erfolgt. Unter der Voraussetzung, dass 

außerhalb des Plangebietes sowie außerhalb der festgesetzten Gewerbegebiete bzw. 

Verkehrsflächen keine vorübergehende Flächeninanspruchnahme, weder für Baustraßen 

noch für Lager- und Arbeitsflächen erfolgt, treten keine relevanten Auswirkungen hinsicht-

lich des Schutzgutes Wasser auf. 

Bezüglich der bauzeitbedingten Verschmutzungsgefährdungen kann aufgrund der guten 

technischen Vermeidungsmöglichkeiten nach dem Stand der Technik davon ausgegangen 

werden, dass das Gefährdungspotenzial nur gering ist. 

Vor diesem Hintergrund ist das bauzeitbedingte Gefährdungspotenzial insgesamt als ge-

ring einzustufen. 

Planbedingte Auswirkungen 

Mit der Überlagerung der oben definierten Wirkintensitäten mit den schutzgutbezogenen Emp-

findlichkeiten wird die umweltfachliche Erheblichkeitsschwelle definiert. Eine Überschreitung der 

Erheblichkeitsschwelle kann definitionsgemäß nur erreicht werden, wenn die gegebene Wirkin-

tensität sowie auch die Raumempfindlichkeit mindestens mittel eingestuft ist (vgl. Tabelle 3). 

Somit ist festzustellen, dass durch die Erhöhung der Überflutungsgefahr durch Starkregenereig-

nisse durch Versiegelung/Überbauung die umweltfachliche Erheblichkeit erreichen wird. 

4.5 Klima / Luft 

Datengrundlagen 

Neben der einschlägigen Literatur und dem Datenpool der Stadt Recklinghausen und des Kreises 

Recklinghausen werden zur Beschreibung und Bewertung bezüglich des Schutzgutes Klima / Luft 

folgende Unterlagen ausgewertet: 

• Simulation der Immissionssituation in Recklinghausen – Fortschreibung (RVR 2011a) 

• Klimaanalyse Stadt Recklinghausen (RVR 2011b) 

• Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Recklinghausen (INFAS ENERMETRIC CON-

SULTING GMBH 2012) 

• Luftreinhalteplan Ruhrgebiet 2011 – Teilplan Nord (BEZREG MÜNSTER 2011) 

• Klimaatlas Nordrhein-Westfalen des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucher-

schutz Nordrhein-Westfalen (LANUV 2023b) 
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• Klimaanpassungskonzept für Recklinghausen (K.PLAN KLIMA.UMWELT&PLANUNG 

GMBH 2017a) und Handlungskarte (K.PLAN KLIMA.UMWELT&PLANUNG GMBH 2017b) 

Wesentliche Funktionen 

Hauptsächliche Funktionen innerhalb des Schutzgutes Klima / Luft sind: 

• Frischluftproduktion und –leitfunktionen sowie 

• bioklimatische Funktionen. 

Wesentliche Funktionen des Schutzgutes Lufthygiene beziehen sich auf den Akzeptor Mensch, 

so dass sich sowohl für den besiedelten Bereich als auch den Freiraum Wechselwirkungen erge-

ben. Darüber hinaus können sich Wechselwirkungen ergeben zum Schutzgut „Tiere und Pflan-

zen / Biologische Vielfalt“ (Kap. 4.1), „Boden“ (Kap. 4.2 ), „Wasser“ (Kap. 4.4) sowie zum Schutz-

gut „Kultur- und sonstige Sachgüter“ (Kap. 4.9). Sachverhalte, die diese Schutzgüter betreffen, 

werden im Rahmen der Auswirkungsanalyse erörtert. 

4.5.1 Bestandsbeschreibung und Bewertung 

Folgende Aspekte sind für die Prognose über die Entwicklung bei Durchführung bzw. Nichtdurch-

führung der Planung hervorzuheben: 

• Die flächigen Gehölzbestände und Waldflächen des Plangebietes weisen als Klimaaus-

gleichsräume eine hohe Bedeutung und Empfindlichkeit auf. Den zusammenhängenden 

Freiräumen des Plangebietes kommt in dieser Hinsicht eine mittlere Bedeutung/Empfind-

lichkeit zu. 

• Innerhalb der bebauten, versiegelten Gewerbegebiete (klimatische Lasträume mit z. T. 

lokalen Emittenten) weisen die grüngeprägten Freiräume und Gehölzstrukturen eine Emp-

findlichkeit gegenüber Inanspruchnahme und Verlust auf, da sie innerhalb der Wärmein-

seln Entlastungsfunktionen aufweisen können, die hinsichtlich des Klimawandels ein be-

sonderes Entwicklungspotenzial aufweisen. 

• Eine hohe Zerschneidungsempfindlichkeit weist die in Nord-Süd-Richtung verlaufende Be-

lüftungsschneise im Bereich der König-Ludwig-Trasse auf. 

4.5.2 Prognose über die Entwicklung bei (Nicht-) Durchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung ergeben sich gegenüber dem Ist-Zustand keine Verände-

rungen. Da der rechtskräftige B-Plan Nr. 185/1 „Gewerbepark Ortloh“ aufgehoben werden soll, 

könnten bei Nichtdurchführung der Planung lediglich im Einzelfall kleine, bereits erschlossene 

bzw. von Bauflächen umgebende Flächen nach § 34 BauGB noch baulich beansprucht werden. 

Bei Durchführung der Planung sind die folgenden anlage-, bauzeit- und betriebsbedingt zu er-

wartenden Projektwirkungen bei der Auswirkungsanalyse zu untersuchen: 
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a) anlagebedingt 

• Inanspruchnahme, Versiegelung von klimarelevanten Flächen 

Innerhalb des B-Plan-Geltungsbereiches gehen Freilandklimatope durch Versiegelung/ 

Überbauung dauerhaft verloren. Dieser planbedingten Auswirkung wird eine sehr hohe 

Wirkintensität zugeordnet. 

• Funktionsverlust spezifischer Klimaeigenschaften (Zerschneidung von Belüftungsschnei-

sen, Funktionsverlust von klimatischen Ausgleichsräumen) 

Da die Planung die Inanspruchnahme der Wald-, Grün- und Freiflächen im Bereich und 

Umfeld der König-Ludwig-Trasse vermeidet, erfolgt keine Zerschneidung der in Nord-Süd-

Richtung verlaufenden Belüftungsschneise. 

Bei den festgesetzten Gewerbegebieten handelt es sich ansonsten um eine Arrondierung 

und Ergänzung bestehender gewerblichen Nutzungen. Ein Funktionsverlust eines überört-

lich bzw. stadtklimatisch bedeutsamen Ausgleichsraumes erfolgt wegen der relativ gerin-

gen Flächengröße und örtlichen Gegebenheiten nicht. Bereiche mit besonderem klima-

ökologischem Begünstigungsbedarf (z.B. belastete Wohngebiete) sind somit nicht betrof-

fen. Vor diesem Hintergrund ist die Wirkintensität hinsichtlich dieses Aspektes (Funktions-

beziehungen) als nachrangig einzustufen. 

• Verstärkung der Hitzeentwicklung am Tag und nächtlichen Überwärmung durch Versiege-

lung weiterer Flächen 

Durch eine fortschreitende Versiegelung der Flächen innerhalb des ausgewiesenen Ge-

werbegebietes erhöht sich die Hitzeentwicklung am Tag und die nächtliche Überwärmung 

dieser Bereiche. Maßnahmen zur Minderung dieser negativen Effekte sind u.a. die Be-

schattung und die Nutzung von Kühleffekten der Verdunstung durch Vegetation (K.PLAN 

KLIMA.UMWELT&PLANUNG GMBH 2017). Effektive Minderungsmaßnahmen in Form 

von Dach- und Fassadenbegrünung sowie Gehölzpflanzungen innerhalb der Bauflächen 

und entlang der Verkehrswege sind durch die textlichen Festsetzungen vorgesehen, so-

dass die Wirkintensität als gering einzustufen ist. 

b) betriebsbedingt 

• Unter Berücksichtigung der lufthygienischen Situation (vgl. BEZREG MÜNSTER 2011; 

RVR 2011) und der derzeitigen Verkehrsbelastung ist die Wirkintensität der planbedingten 

Zunahme des Straßenverkehrs auf die Schadstoffsituation gering. 

• Durch die Art der Festsetzungen im Plangebiet, insbesondere Ausschluss von Betrieben 

und Anlagen nach dem Abstandserlass NRW ist nicht zu erwarten, dass erhebliche plan-

bedingte Auswirkungen durch Schadstoffimmissionen aufgrund der gewerblichen Nutzun-

gen eintreten. Die Abstandserfordernisse ergeben sich insbesondere aufgrund der im 
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Norden angrenzenden Wohnbebauung und der westlich des Plangebietes im Außenbe-

reich gelegenen vorhandenen Bebauung. 

Die Wirkintensität der zu erwartenden betriebsbedingten Randeffekte wird daher insge-

samt gering eingestuft. Auf eine detaillierte Auswirkungsanalyse kann im Weiteren ver-

zichtet werden. 

c) bauzeitbedingt 

• Bauzeitbedingte Wirkungen auf das Schutzgut Klima / Luft werden aufgrund der nur vo-

rübergehenden Wirkung und der Vermeidungs-/Minimierungsmöglichkeiten grundsätzlich 

als gering eingestuft. 

Da die Erschließung und Eingrünung der festgesetzten Gewerbegebiete bereits realisiert 

wurde, kann davon ausgegangen werden, dass während der Bauphase eine Inanspruch-

nahme von Flächen mit besonderen klimatischen Gunstfaktoren (Waldflächen, gehölzge-

prägte Grün- und Freiflächen) vermieden wird. Unter der Voraussetzung, dass außerhalb 

des Plangebietes sowie außerhalb der festgesetzten Gewerbegebiete bzw. Verkehrsflä-

chen keine vorübergehende Flächeninanspruchnahme, weder für Baustraßen noch für La-

ger- und Arbeitsflächen erfolgt, treten keine temporären Auswirkungen auf das Schutzgut 

Klima / Luft auf. 

Hinsichtlich der Lufthygiene z. B. sind lokale Staubbelastungen durch die Bautätigkeiten 

und Belastungen durch Abgasschadstoffe der Baufahrzeuge bzw. –maschinen denkbar. 

Bezüglich der bauzeitbedingten lufthygienischen Wirkungen wird davon ausgegangen, 

dass durch emissionsmindernde Maßnahmen bei Baustellen erhebliche Beeinträchtigun-

gen vermieden werden. Zu berücksichtigen sind insbesondere die staubmindernden Maß-

nahmen R.16 des Luftreinhalteplans Ruhrgebiet Nord (BEZREG MÜNSTER 2011). Min-

destens ab einem Bauvolumen von 10.000 m³ (Erdbewegungen / umbauter Raum) sind 

die „Maßnahmen zur Bekämpfung von Staubemissionen durch Baustellen“ gemäß der Ar-

beitshilfe anzuwenden. 

Vor diesem Hintergrund ist das bauzeitbedingte Gefährdungspotenzial insgesamt als ge-

ring einzustufen. 

Planbedingte Auswirkungen 

Mit der Überlagerung der oben definierten Wirkintensitäten mit den schutzgutbezogenen Emp-

findlichkeiten wird die umweltfachliche Erheblichkeitsschwelle definiert. Eine Überschreitung der 

Erheblichkeitsschwelle kann definitionsgemäß nur erreicht werden, wenn die gegebene Wirkin-

tensität sowie auch die Raumempfindlichkeit mindestens mittel eingestuft ist (vgl. Tabelle 3). 

Es ist festzustellen, dass mit Ausnahme der Flächenversieglung/Überbauung alle planbedingten 

Auswirkungen auf das Schutzgut Klima / Luft die umweltfachliche Erheblichkeit nicht erreichen. 
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Dabei wird vorausgesetzt, dass die angesprochenen Vermeidungs- und Minimierungsmöglichkei-

ten umgesetzt bzw. berücksichtigt werden. 

Die Versiegelung/Überbauung klimarelevanter Flächen ist als planbedingte erhebliche Auswir-

kung einzustufen. 

Eingriffsminimierend wirken sich die Bepflanzungsfestsetzungen zur Dach- und Fassadenbegrü-

nung sowie die Planzungen von hochstämmigen Laubbäumen auf den Grundstücks- bzw. Park-

platzflächen (Textliche Festsetzungen 1.7) aus. 

Die Auswirkungsstärke ist mittel. Da keine überörtlich bedeutsamen Klimafunktionen bzw. spezi-

fischen Klimaeigenschaften betroffen sind (s. o.), ist ein Ausgleich multifunktional im Zusammen-

hang mit den naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen für nicht vermeidbare Beein-

trächtigungen des Naturhaushaltes (vgl. Kap. 5.2) durch landschaftspflegerische Maßnahmen ge-

währleistet. Durch die Erhöhung der Naturnähe auf derzeit intensiv genutzten Flächen kann auch 

die klimaökologische Funktion von Frei- und Grünflächen gesteigert werden. 

4.6 Landschaft 

Datengrundlagen 

Neben der einschlägigen Literatur und dem Datenpool der Stadt Recklinghausen und dem Kreis 

Recklinghausen werden bezüglich des Schutzgutes „Landschaftsbild“ folgende Unterlagen aus-

gewertet: 

• Bestands-/Biotoptypenkartierung des Landschaftspflegerischen Fachbeitrages (L+S 

LANDSCHAFT + SIEDLUNG AG 2023a) 

• Informationssystem der LANUV 

• Landschaftsbildbewertung im Rahmen der Umweltverträglichkeitsuntersuchung zum Neu-

bau der Fernwärmeleitung vom Neubau der Kraftwerkes Datteln über Castrop- Rauxel 

nach Recklinghausen um bestehenden Fernwärmeverbundsystem (LANDSCHAFT + 

SIEDLUNG GBR 2012b). 

Wesentliche Funktionen 

Der Schutz der Landschaft ist in § 1 Abs. 1 BNatSchG verankert: „Natur und Landschaft sind auf 

Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in 

Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich […] so 

zu schützen, dass […] 

• die Vielfalt, 

• Eigenart 

• und Schönheit 
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• sowie der Erholungswert 

von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind“. 

4.6.1 Bestandsbeschreibung und Bewertung 

Folgende Aspekte sind für die Prognose über die Entwicklung bei Durchführung bzw. Nichtdurch-

führung der Planung hervorzuheben: 

• Die Landschaftseinheit „Talraum Quellbach östlich der Röllinghauser Straße“ weist einen 

hohen ästhetischen Eigenwert und eine sehr hohe Empfindlichkeit auf. Sie wird durch die 

Festsetzungen des B-Planes 283 Teilplan 1 „Gewerbepark Ortloh“ weder direkt durch Flä-

cheninanspruchnahme noch durch visuelle Fernwirkungen beeinträchtigt. 

• Innerhalb des Plangebietes sind keine hoch bedeutsamen bzw. empfindlichen Land-

schaftseinheiten vorhanden. 

Der Nordteil des Plangebietes sowie die mit der König- Ludwig-Trasse im Zusammenhang 

stehenden Freiflächen weisen eine mittlere Bedeutung und Empfindlichkeit auf. Die zur 

Landschaftseinheit „Grünzugraum an der Ortlohstraße / der König- Ludwig-Trasse“ gehö-

renden Flächen weisen einen hohen bis mittleren ästhetischen Eigenwert und eine mittlere 

Empfindlichkeit auf. 

Die Restflächen im Umfeld der Verkehrsflächen und gewerblich genutzten Flächen weisen 

aufgrund der Vorbelastungen, geringen Größe und geringen Ausstattung mit naturnahen 

bzw. gliedernden und belebenden Elementen lediglich eine geringe Bedeutung auf. 

• Besonders hervorzuheben sind landschaftsprägende Strukturelemente (Wald-/ Gehölzflä-

chen, Alleen und Fließgewässer), die unabhängig von der Bewertung der Landschaftsbild-

einheiten eine erhöhte Bedeutung und Empfindlichkeit gegenüber Überplanung bzw. 

Überprägung aufweisen. 

4.6.2 Prognose über die Entwicklung bei (Nicht-) Durchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung ergeben sich gegenüber dem Ist-Zustand keine Verände-

rungen. Da der rechtskräftige B-Plan Nr. 185/1 „Gewerbepark Ortloh“ aufgehoben werden soll, 

könnten bei Nichtdurchführung der Planung lediglich im Einzelfall kleine, bereits erschlossene 

bzw. von Bauflächen umgebende Flächen nach § 34 BauGB noch baulich beansprucht werden. 

Bei Durchführung der Planung sind die folgenden anlage-, bauzeit- und betriebsbedingt zu er-

wartenden Projektwirkungen bei der Auswirkungsanalyse zu untersuchen: 
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a) anlagebedingt 

• Verlust von Landschafts-/Freiraum und landschaftsprägenden Strukturelementen 

Innerhalb des Bebauungsplangebietes gehen derzeit unbebauter Landschaftsraum bzw. 

landschaftsprägende Strukturelemente (Gehölzstrukturen) dauerhaft verloren (sehr hohe 

Wirkintensität). 

• Technisierung / Überprägung angrenzender Landschafts-/Freiraumbereiche 

Eine zusätzliche Überprägung angrenzender Landschaftsräume ist unter Berücksichti-

gung der begrenzten Zahl der Vollgeschosse (zwei- bzw. dreigeschossig) bzw. der fest-

gesetzten Bauhöhenbeschränkungen (Höhe max. 15 m) sowie der bestehenden Vorbe-

lastungen und festgesetzten Eingrünungs- und Bepflanzungsmaßnahmen nicht gegeben. 

Auf eine weitergehende Wirkungsanalyse kann daher verzichtet werden. 

b) betriebsbedingt 

• Relevant ist eine signifikante Veränderung der Lärmimmissionssituation, da die wahr-

nehmbare Qualität von Landschafts- und Freiraumbereichen neben der visuellen Attrakti-

vität (Eigenart, Vielfalt und Naturnähe) auch von der Störungsarmut abhängig ist. Unter 

Berücksichtigung der bestehenden erheblichen Vorbelastungen durch Gewerbelärm und 

verkehrsbedingte Lärmimmissionen und der prognostizierten Lärmzunahmen (INGENI-

EURBÜRO STÖCKER 2023) ist festzustellen, dass sich die Lärmimmissionssituation hin-

sichtlich des Landschaftsbildes und des Landschaftserlebens nur geringfügig verändert. 

Auf eine weitergehende Wirkungsanalyse kann daher verzichtet werden. 

c) bauzeitbedingt 

• Da die Erschließung und Eingrünung der festgesetzten Gewerbegebiete bereits realisiert 

wurde, kann davon ausgegangen werden, dass während der Bauphase eine Inanspruch-

nahme von Freiflächen bzw. landschaftsprägenden Strukturelementen (u. a. Gehölze) ver-

mieden werden kann. Unter der Voraussetzung, dass außerhalb des Plangebietes sowie 

außerhalb der festgesetzten Gewerbegebiete bzw. Verkehrsflächen keine vorüberge-

hende Flächeninanspruchnahme, weder für Baustraßen noch für Lager- und Arbeitsflä-

chen erfolgt, treten keine temporären Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild 

auf. 

Sonstige Wirkungen können aufgrund der zeitlich begrenzten Dauer vernachlässigt wer-

den. Vor diesem Hintergrund ist das bauzeitbedingte Gefährdungspotenzial insgesamt als 

gering einzustufen. 
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Planbedingte Auswirkungen 

Mit der Überlagerung der oben definierten Wirkintensitäten mit den schutzgutbezogenen Emp-

findlichkeiten wird die umweltfachliche Erheblichkeitsschwelle definiert. Eine Überschreitung der 

Erheblichkeitsschwelle kann definitionsgemäß nur erreicht werden, wenn die gegebene Wirkin-

tensität sowie auch die Raumempfindlichkeit mindestens mittel eingestuft ist (vgl. Tabelle 3). 

Es ist festzustellen, dass der Verlust von Landschafts- und Freiraum durch Bebauung zu erhebli-

chen planbedingten Auswirkungen führt. 

Ein Ausgleich erfolgt multifunktional im Zusammenhang mit den naturschutzrechtlichen Kompen-

sationsmaßnahmen für nicht vermeidbare Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes (vgl. 

Kap. 5.2). Durch die Erhöhung der Naturnähe auf derzeit intensiv genutzten Flächen kann kein 

gleichartiger, aber ein gleichwertiger Ausgleich für die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 

erreicht werden. 

4.7 Mensch, Gesundheit, Bevölkerung 

Datengrundlagen 

Neben der einschlägigen Literatur und dem Datenpool der Stadt Recklinghausen und dem Kreis 

Recklinghausen werden bezüglich des Schutzgutes „Mensch, Gesundheit, Bevölkerung“ folgende 

Unterlagen ausgewertet: 

• Bestands-/Biotoptypenkartierung des Landschaftspflegerischen Fachbeitrages (L+S 

LANDSCHAFT + SIEDLUNG AG 2023a) 

• das Fachgutachten Schallschutz (INGENIEURBÜRO STÖCKER 2022) 

• Freizeitkarte 1 : 50.000 mit Radverkehrsnetz NRW (LVERMA 2006) 

Klimatische und lufthygienische Belange, die in Wechselwirkung auch das Schutzgut Mensch be-

treffen, werden gesondert in den Schutzgutkapiteln Klima / Luft (Kap. 4.5) behandelt. 

Wesentliche Funktionen 

Die Beurteilung der Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und Gesundheit, Bevölkerung ins-

gesamt erfolgt für die städtischen, bebauten Bereiche sowie für das unbebaute Freiland. Die Be-

urteilungskriterien werden vor dem Hintergrund folgender Raumfunktionen aufgestellt: 

Wohn- und Wohnumfeldfunktion: der Zustand der Wohnbereiche und des Wohnumfeldes ist für 

die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen von zentraler Bedeutung, da er hier seinen 

Lebensmittelpunkt hat und einen Großteil seiner Freizeit und seiner Arbeitszeit verbringt. Dies gilt 

für den städtischen, bebauten Raum insbesondere, da hier die Größe der Betroffenheit durch die 

Ballung gegenüber dem ländlichen Raum deutlich zunimmt. 
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Erholungs- und Freizeitfunktion: die Nutzung und die Erlebbarkeit des die Siedlung umgebenden 

Freiraumes für die Erholung hängt einerseits von der infrastrukturellen Ausstattung (insbesondere 

das nutzbare Wegenetz), andererseits von der Nähe zu den Quellorten (Siedlungen) der Nutzer 

ab. Im Gegensatz zu den Wohn- und Wohnumfeldfunktionen sind die Ausweichmöglichkeiten ge-

genüber erfolgenden Beeinträchtigungen durch die Mobilität des Nutzers eher gegeben. Bei den 

Erholungs- und Freizeitfunktionen wird auch die einrichtungsbezogene Erholung mit betrachtet. 

4.7.1 Bestandsbeschreibung und Bewertung 

Folgende Aspekte sind für die Prognose über die Entwicklung bei Durchführung bzw. Nichtdurch-

führung der Planung hervorzuheben: 

• Wohnnutzungen befinden sich im nördlichen Teil des Plangebietes im Umfeld der Ortloh-

straße und Zechenstraße sowie außerhalb des Plangebietes v. a. an der Alten Grenz-

straße. Die relevanten Immissionsorte im Umfeld des Plangebietes sind im Lärmgutachten 

(INGENIEURBÜRO STÖCKER 2023) entsprechend berücksichtigt. 

• Für die flächigen Wohngebiete innerhalb und im Umfeld des Plangebietes besteht eine 

sehr hohe Empfindlichkeit gegenüber zusätzlichen bauzeit- und betriebsbedingten Rand-

effekten. 

• Für Mischgebiete und Wohnnutzungen im Außenbereich ist die Empfindlichkeit als hoch 

einzustufen. 

• Aufgrund der überörtlichen Verkehrswege innerhalb bzw. am Rand des Plangebietes und 

der bestehenden gewerblichen Nutzungen im Plangebiet bestehen im Osten (Röllinghäu-

ser Straße, L 889n), im Westen (Grenzstraße) und von Süden (Hamm-Osterfelder-Bahn-

linie) Vorbelastungen durch Lärm (INGENIEURBÜRO STÖCKER 2023). 

• Im nördlichen Teilbereich im Umfeld der dörflichen Bebauung an der Ortlohstraße bzw. 

Zechenstraße sind zusammenhängende Freiraumbereiche mit besonderer Bedeutung (z. 

T. als Regionaler Grünzug dargestellt) vorhanden. Diese Bereiche sind durch ausgewie-

sene Rad- bzw. Wanderwege (Zechenstraße, Ortlohstraße) erlebbar und weisen für die 

Freizeit-/Erholungsnutzung eine hohe Bedeutung und Empfindlichkeit auf. Ergänzt wird 

das erholungsrelevante Wegenetz durch den neuen Rad-/Wanderweg König-Ludwig-

Trasse auf der ehemaligen Zechenbahntrasse. 

• Die sonstigen Freiraumbereiche und Grünflächen im Umfeld der Siedlungs- und Verkehrs-

flächen weisen, ebenso wie erholungsrelevante Infrastruktur (Fuß-/Radwege, z. T. als be-

gleitende Wege an Straßen bzw. im Bereich von gewerblichen Bauflächen) eine mittlere 

Bedeutung/Empfindlichkeit auf. 

4.7.2 Prognose über die Entwicklung bei (Nicht-) Durchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung ergeben sich gegenüber dem Ist-Zustand keine Verände-

rungen. Da der rechtskräftige B-Plan Nr. 185/1 „Gewerbepark Ortloh“ aufgehoben werden soll, 
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könnten bei Nichtdurchführung der Planung lediglich im Einzelfall kleine, bereits erschlossene 

bzw. von Bauflächen umgebende Flächen nach § 34 BauGB noch baulich beansprucht werden. 

Bei Durchführung der Planung sind die folgenden anlage-, bauzeit- und betriebsbedingt zu er-

wartenden Projektwirkungen bei der Auswirkungsanalyse zu untersuchen: 

a) anlagebedingt 

• dauerhafter Verlust von Freiraum 

Ein dauerhafter Verlust von Freiraum ist durch die geplanten Bauflächen gegeben. Die 

Wirkintensität ist aufgrund des nachhaltigen Verlustes grundsätzlich sehr hoch einzustu-

fen. 

• Verlust oder Unterbrechung von Wegebeziehungen 

Das vorhandene und geplante erholungsrelevante Wegenetz wird von der Planung nicht 

nachteilig beeinflusst. Im Bereich der festgesetzten Grünflächen werden Fuß-/Radwege 

zum Teil ergänzt. 

• Visuelle Überprägung von angrenzenden Wohnnutzungen durch großmaßstäbige Bebau-

ung auf den Gewerbegebieten 

Aufgrund der Begrenzung der Zahl der Vollgeschosse (zwei- bzw. dreigeschossig) bzw. 

Bauhöhenbeschränkungen (Höhe max. 15 m) und den festgesetzten Baugrenzen, Be-

pflanzungsmaßnahmen auf den Grundstücken sowie den Grünflächen in den Randzonen 

der Gewerbeflächen ergeben sich ausschließlich geringe Wirkintensitäten. Hinsichtlich 

dieses Aspektes kann daher auf eine detaillierte Auswirkungsanalyse im Weiteren verzich-

tet werden. 

b) betriebsbedingt 

• durch Lichtimmissionen 

Vor dem Hintergrund der bestehenden Vorbelastungen durch Verkehr und gewerblichen 

Nutzungen wird dieser Auswirkung eine geringe Wirkintensität zugeschrieben. In den 

textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan werden zudem Hinweise des zu verfolgen-

den Beleuchtungsmanagements vorgegeben. So wird u.a. der Lampentyp zur Konzentra-

tion der Beleuchtung und der zu verwendende Spektralbereich des Leuchtmittels spezifi-

ziert. Die detaillierten Angaben sind in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans 

einzusehen. Auf eine detaillierte Auswirkungsanalyse kann deshalb im Weiteren verzichtet 

werden. 

• durch Schadstoffimmissionen 

Durch die Art der Festsetzungen im Plangebiet, insbesondere Ausschluss von Betrieben 

und Anlagen nach dem Abstandserlass NRW, ist nicht zu erwarten, dass erhebliche plan-

bedingte Auswirkungen durch zusätzliche Schadstoffimmissionen aufgrund der 
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gewerblichen Nutzungen eintreten. Die Abstandserfordernisse ergeben sich insbesondere 

aufgrund der im Norden angrenzenden Wohnbebauung und der westlich des Plangebietes 

im Außenbereich gelegenen vorhandenen Bebauung. Unter Berücksichtigung der lufthy-

gienischen Situation (vgl. BEZREG MÜNSTER 2011; RVR 2011) und der derzeitigen Ver-

kehrsbelastung ist die Wirkintensität der planbedingten Zunahme des Straßenverkehrs 

(INGENIEURBÜRO STÖCKER 2023) auf die Schadstoffsituation gering. Vor diesem Hin-

tergrund kann deshalb im Weiteren auf eine detaillierte Auswirkungsanalyse verzichtet 

werden. 

• durch Gewerbelärm 

Die schalltechnische Untersuchung zum B-Plan 283 Teilplan 1 und 2 „Gewerbepark Ort-

loh“ (INGENIEURBÜRO STÖCKER 2023) kommt zu dem Ergebnis, dass die Emissions-

kontingente bei allen Gewerbeflächen eingehalten bzw. unterschritten werden und die pla-

nungsrechtliche Zulässigkeit der Bestandsbetriebe im B-Plan 283 Teilplan 1 „Gewerbe-

park Ortloh“ gegeben ist. Weiter wurden maximal zulässige Emissionskontingente für die 

Gewerbeflächen festgelegt, um sicherzustellen, dass die Orientierungswerte der DIN 

18005 (Teil 1 für Gewerbelärm) auch mit zukünftig belegten Gewerbeflächen berücksich-

tigt und die Immissionsrichtwerte der TA-Lärm nicht überschritten bzw. weiter relevant er-

höht werden. 

• durch Verkehrslärmimmissionen 

Die Berechnung und Beurteilung der zukünftigen Verkehrslärmimmissionen im Prognose-

jahr 2030 differenziert zum einen den „Null-Fall“ (keine weitere Entwicklung im Plangebiet) 

und dem „Planungsfall“ (Auffüllung des gesamten Gewebegebietes). Die Orientierungs-

werte für Verkehrslärm nach der DIN 18005 sind für einzelne Immissionsorte innerhalb 

und außerhalb des Plangebietes zum Teil bereits im Null-Fall überschritten. Durch die Pla-

nung entsteht ein zusätzlicher Verkehr auf öffentlichen Straßen innerhalb und außerhalb 

des Plangebietes, der als vergleichsweise gering einzustufen ist (INGENIEURBÜRO STÖ-

CKER 2023) 

• durch zusätzliche Lärmimmissionen im Freiraum 

Wegen der im Plangebiet vorherrschenden großflächigen und dominierenden Vorbelas-

tungen durch verkehrsbedingte Lärmimmissionen (INGENIEURBÜRO STÖCKER 2023) 

wirken sich die relativ geringen zusätzlichen Immissionen durch zunehmenden Verkehr 

und der zusätzliche Gewerbelärm nur geringfügig auf die Aufenthalts- und Erlebnisqualität 

von Erholungsbereichen (insbesondere Wegenetz) aus. Die Wirkintensität wird als gering 

eingestuft. 
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c) bauzeitbedingt 

• Temporäre Auswirkungen auf das Schutzgut sind während der Bauzeit durch Lärm- und 

Staubbelästigungen denkbar. Diese sowie auch sonstige belästigende Risiken (z.B. Ge-

ruch, Erschütterung) sind auf einen zeitlich beschränkten Bauzeitraum und in der Regel 

auf die Tagstunden beschränkt. Zudem wird davon ausgegangen, dass die einschlägigen 

Immissionsrichtwerte (z.B. nach AV Baulärm, Arbeitshilfe R.16 des Luftreinhalteplans 

Ruhrgebiet Nord zur Bekämpfung von Staubemissionen durch Baustellen) eingehalten 

werden. Die Wirkintensität wird bezüglich der bauzeitbedingten Wirkungen vor diesem 

Hintergrund grundsätzlich als gering eingestuft. Auf eine detaillierte Auswirkungsanalyse 

kann deshalb im Weiteren verzichtet werden. 

Planbedingte Auswirkungen 

Mit der Überlagerung der oben definierten Wirkintensitäten mit den schutzgutbezogenen Emp-

findlichkeiten wird die umweltfachliche Erheblichkeitsschwelle definiert. Eine Überschreitung der 

Erheblichkeitsschwelle kann definitionsgemäß nur erreicht werden, wenn die gegebene Wirkin-

tensität sowie auch die Raumempfindlichkeit mindestens mittel eingestuft ist (vgl. Tabelle 3). 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Durch den zusätzlichen Flächenverbrauch (sehr hohe Wirkintensität) wird in der Überlagerung mit 

mittel empfindlichen Freiraumbereichen eine mittlere Auswirkungsstärke erreicht. 

Es liegt diesbezüglich eine planbedingte erhebliche Auswirkung vor. Relativierend ist anzumer-

ken, dass ausschließlich stark vorbelastete bzw. isolierte Restflächen beansprucht werden, die 

keine besonderen Aufenthalts- oder Gestaltqualitäten aufweisen. Der Verlust erholungsrelevanter 

Freiflächen ist im Grundsatz durch eine qualitative Aufwertung bestehender siedlungsnaher Frei-

flächen und/oder die Neuerschließung von Erholungsflächen kompensierbar. Im Rahmen der Ein-

griffs-Ausgleichsbilanzierung erfolgt ein multifunktionaler Ausgleich durch die ökologische Aufwer-

tung, die auch zur Steigerung der Aufenthalts- bzw. Erlebnisqualität im Freiraum beiträgt. 

Die grundsätzliche Entscheidung einer Freiraumbeanspruchung zugunsten gewerblicher Bauflä-

chen unterliegt darüber hinaus der städtebaulichen Abwägung im Rahmen der Begründung zum 

Bebauungsplan. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

durch Verkehrslärm im allgemeinen Wohngebiet (Ortslage Ortloh) und in den Gewerbegebieten 

im Plangebiet 

Innerhalb des Plangebietes sind die Orientierungswerte der DIN 18005 im Bereich der Ortslage 

Ortloh (Allgemeines Wohngebiet) tags um bis zu 4 dB(A) und nachts um bis zu 9 dB(A) 
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überschritten. Innerhalb der Gewerbegebiete werden die Orientierungswerte der DIN 18005 tags 

um bis zu 5 dB(A) und nachts um bis zu 15 dB(A) überschritten (INGENIEURBÜRO STÖCKER 

2023). 

Laut vorliegender Schallimmissionsprognose sind „aktive Schallschutzmaßnahmen […] nicht not-

wendig im Bereich der höchsten Beurteilungspegel, da die dort vorhandenen Gewerbehallen 

keine schützenswerte Nutzung darstellen. In anderen Bereichen sowohl in den Gewerbegebieten 

als auch im allgemeinen Wohngebiet sind durch die weiträumige Verteilung der Verkehrsemissi-

onen aktive Schallschutzmaßnahmen unverhältnismäßig. In den Wohngebieten besteht die Mög-

lichkeit durch architektonischen Selbstschutz Bereiche mit geringeren Beurteilungspegeln zu 

schaffen. 

Für das gesamte Bebauungsplangebiet werden daher passive Schallschutzmaßnahmen zum 

Schutz gegen Verkehrslärm zur Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsbedingungen festgesetzt“ 

(INGENIEURBÜRO STÖCKER 2023). 

durch Verkehrslärm in den Wohngebieten im Umfeld 

Entsprechend des Gutachtens des INGENIEURBÜRO STÖCKER (2023) beträgt die prognosti-

zierte Zunahme der Lärmimmissionen außerhalb des Plangebietes aufgrund des induzierten Ziel- 

und Quellverkehrs durch die Nutzung im Bebauungsplangebiet an den exemplarisch untersuchten 

Immissionsorten um ≤ 1 dB und ist somit als gering einzustufen. 

Im Prognose-Null-Fall liegen die Beurteilungspegel an den untersuchten Immissionsorten tags 

und nachts bereits über den Orientierungswerten der DIN 18005. Die zusätzlichen Verkehre, die 

aufgrund der Nutzung der noch freien Gewerbeflächen erwartet werden, führen demnach nicht zu 

einer erstmaligen Überschreitung dieser Werte. Die Grenze, ab der eine Gesundheitsgefährdung 

durch Lärm zu erwarten ist (75 dB(A) tags bzw. 65 dB(A) nachts), wird allerdings auch bei Auffül-

len des gesamten Gewerbegebiets im Prognose-Planfall unterschritten (INGENIEURBÜRO STÖ-

CKER 2023). 

4.8 Risiken durch Unfälle und Katastrophen / Störfälle 

Das Zusammenrücken von schutzbedürftigen Gebieten (Wohngebiete, öffentlich genutzte Ge-

bäude und Gebiete, Erholungsgebiete und, soweit möglich, Hauptverkehrswege) und Betrieben 

bzw. Betriebsbereichen, in denen gefährliche Stoffe gelagert und / oder verwendet werden, kann 

die Konsequenzen eines eventuellen, schweren Unfalls und damit das Risiko insgesamt erhöhen. 

Durch die Seveso-III-Richtline soll mit dem Mittel der Raum- und Flächenplanung bereits Vor-

sorge gegen sogenannte Störfälle getroffen und mögliche Auswirkungen eines Störfalls begrenzt 

werden. Hierfür soll zwischen Betriebsbereichen und schutzbedürftigen Gebieten langfristig ein 
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angemessener Abstand i. S. d Störfall-Verordnung (12. BImSchV) und des Leitfadens KAS-18 

gewahrt werden. 

Nach Angaben der Stadt Recklinghausen befindet sich der Geltungsbereich des Bebauungs-

plans nicht in relevanter Entfernung eines Störfallbetriebes. Demnach sind Risiken durch Unfälle 

und Katastrophen in Verbindung mit einem Störfallbetrieb auszuschließen. 

Als weitere mögliche Katastrophen sind Überschwemmungen durch (Extrem-)Starkregenereig-

nisse zu nennen. Zum Gefährdungspotenzial des Plangebietes wird auf das Kapitel 4.4 verwie-

sen. 

4.9 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Datengrundlagen 

Neben der einschlägigen Literatur und dem Datenpool der Stadt Recklinghausen und dem Kreis 

Recklinghausen werden bezüglich des Schutzgutes „Kultur- und sonstige Sachgüter“ folgende 

Unterlagen ausgewertet: 

• Mitteilung des Westfälischen Museums für Archäologie, Amt für Bodendenkmalpflege im 

Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung zur geplanten Fernwärmeleitung der E.ON 

Fernwärme (LANDSCHAFT + SIEDLUNG GBR 2012a) 

• Eingetragene Denkmale und Denkmalschutzbereiche im Bereich der Stadt Recklinghau-

sen (STADT RECKLINGHAUSEN 2019b) 

Wesentliche Funktionen 

Wesentliche Funktion des Schutzgutes ist die kulturhistorische Dokumentarfunktion. 

4.9.1 Bestandsbeschreibung und Bewertung 

Folgende Aspekte sind für die Prognose über die Entwicklung bei Durchführung bzw. Nichtdurch-

führung der Planung hervorzuheben: 

• Ausgewiesene Bodendenkmale sind im Plangebiet nicht vorhanden. 

• Westlich der König-Ludwig-Trasse ist die archäologische Fundstelle Mkz. 4309.80 (Reck-

linghausen Ortlohstraße / Alter Grenzweg) bekannt. Es handelt sich um Keramikscherben, 

die auf eine vorgeschichtliche und mittelalterliche Siedlungsstelle hindeuten. Der Fund-

platz wird als denkmalwert im Sinne des § 2 DSchG NRW DSchG NW eingestuft. Darüber 

hinaus ist im Plangebiet grundsätzlich mit weiteren, bislang unbekannten archäologischen 

Fundstellen zu rechnen. 

• Die Hofanlage (18. Jahrhundert) im Bereich der Ortlohstraße Nr. 246 ist in die Denkmalliste 

eingetragen. 
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• Grundsätzlich weisen alle Denkmale und bodendenkmalpflegerisch bedeutsamen Berei-

che eine sehr hohe Empfindlichkeit gegenüber Baumaßnahmen, Inanspruchnahme und 

Zerschneidung auf. Im unmittelbaren Umfeld von Denkmalen besteht darüber hinaus eine 

Empfindlichkeit gegenüber visuellen Störeffekten. 

4.9.2 Prognose über die Entwicklung bei (Nicht-) Durchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung ergeben sich gegenüber dem Ist-Zustand keine Verände-

rungen. Da der rechtskräftige B-Plan Nr. 185/1 „Gewerbepark Ortloh“ aufgehoben werden soll, 

könnten bei Nichtdurchführung der Planung lediglich im Einzelfall kleine, bereits erschlossene 

bzw. von Bauflächen umgebende Flächen nach § 34 BauGB noch baulich beansprucht werden. 

Bei Durchführung der Planung sind die folgenden anlage-, bauzeit- und betriebsbedingt zu er-

wartenden Projektwirkungen bei der Auswirkungsanalyse zu untersuchen: 

a) anlage-/bauzeitbedingt 

• Inanspruchnahme/Verlust von Denkmalen bzw. Bodendenkmalen 

Ein ausgewiesenes Denkmal (Hofanlage aus dem 18. Jahrhundert) innerhalb des Bebau-

ungsplangebietes ist durch die Planung nicht betroffen. Westlich der König-Ludwig-Trasse 

ist eine archäologische Fundstelle bekannt. Bei Bauarbeiten besteht grundsätzlich das Ri-

siko das potenzielle Bodendenkmale dauerhaft zerstört bzw. beansprucht werden (sehr 

hohe Wirkintensität) 

• Grundwasserabsenkungen / Erschütterungen (bauzeitbedingt) 

Mögliche Wirkungen hinsichtlich dieser Aspekte sind vernachlässigbar. Das einzige Denk-

mal (Hofanlage aus dem 18. Jahrhundert) befindet sich in einer Entfernung von > 170 m 

zu den nächstgelegenen geplanten Gewerbegebieten und der Grundwasserflurabstand 

beträgt mehr als 5 m. 

• anlagebedingte Technisierung / visuelle Überprägung von Denkmalen 

Aufgrund der Entfernung (> 170 m) des Denkmals von den geplanten gewerblichen Bau-

flächen und den festgesetzten Bauhöhenbeschränkungen im Gewerbegebiet ist eine visu-

elle Überprägung ausgeschlossen. 

b) betriebsbedingt 

• Betriebsbedingte Wirkungen (z. B. Schadstoffimmissionen, vgl. Kap. 4.5) auf das Schutz-

gut sind im vorliegenden Fall nicht relevant, so dass eine weitergehende Berücksichtigung 

verzichtbar ist. 
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Planbedingte Auswirkungen 

Mit der Überlagerung der oben definierten Wirkintensitäten mit den schutzgutbezogenen Emp-

findlichkeiten wird die umweltfachliche Erheblichkeitsschwelle definiert. Eine Überschreitung der 

Erheblichkeitsschwelle kann definitionsgemäß nur erreicht werden, wenn die gegebene Wirkin-

tensität sowie auch die Raumempfindlichkeit mindestens mittel eingestuft ist (vgl. Tabelle 3). 

Es ist festzustellen, dass mit Ausnahme einer anlage-/bauzeitbedingten Inanspruchnahme von 

bodendenkmalpflegerisch bedeutsamen Bereichen bzw. möglichen Zerstörung von potenziellen 

Bodendenkmalen die umweltfachliche Erheblichkeit nicht erreicht wird. 

Für die bauzeit-/anlagebedingte Flächeninanspruchnahme (sehr hohe Wirkintensität) von boden-

denkmalpflegerisch bedeutsamen Bereichen bzw. Bereichen mit potenziellen Bodendenkmalen 

(hohe Empfindlichkeit) ergibt sich somit grundsätzlich eine hohe bzw. mittlere Auswirkungsstärke. 

Beeinträchtigungen unbekannter archäologischer Fundstellen bei der Bauausführung können ver-

mieden werden, indem für die Baudurchführung entsprechende Auflagen festgesetzt werden, 

z. B. „Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und / oder naturgeschichtliche Boden-

funde, z. B. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der 

natürlichen Bodenbeschaffenheit, aber auch Zeugnisse tierischen und / oder pflanzlichen Lebens 

aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt 

als Untere Denkmalbehörde und der LWL-Archäologie für Westfalen – Außenstelle Münster un-

verzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktag in unverändertem Zu-

stand zu erhalten, falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Land-

schaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und 

für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monate in Besitz zu nehmen.“ Unter Berücksichtigung 

der Vermeidungsmöglichkeiten (s. o.) ist festzustellen, dass die umweltfachliche Erheblichkeit für 

das Schutzgut Kulturgut nicht eintritt. 

4.10 Beurteilung der Wechselwirkungen 

Unter ökosystemaren Wechselwirkungen werden alle denkbaren funktionalen und strukturellen 

Beziehungen zwischen Schutzgütern, innerhalb von Schutzgütern sowie zwischen und innerhalb 

von landschaftlichen Ökosystemen verstanden. Diese Wirkungen können sich in ihrer Wirkung 

addieren, potenzieren, aber auch unter Umständen vermindern. Eine Sonderrolle nimmt innerhalb 

der Definition von Wechselwirkungen der Mensch als Schutzgut ein, da er nicht unmittelbar in das 

ökosystemare Wirkungsgefüge integriert ist. Die vielfältigen Einflüsse des Menschen auf Natur 

und Landschaft werden vor allem im Rahmen der Ermittlung von Vorbelastungen berücksichtigt. 

Besondere Wechselwirkungen, die über die in den einzelnen schutzgutbezogenen Kapiteln be-

reits beschriebenen Wirkungen hinausgehen, sind nicht erkennbar. 
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5 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 

zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

5.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Um-

weltauswirkungen 

Um die absehbaren Eingriffe in die Schutzgüter zu vermeiden bzw. zu verringern sind insbeson-

dere folgende Maßnahmen zu berücksichtigen: 

• Vermeidung von dauerhaften Bodenverdichtungen sowie Schad- und Fremdstoffeinträgen 

in den Boden und das Grundwasser während der Bauarbeiten durch eine dem Stand der 

Technik entsprechende Bauausführung 

• Sicherung und Schutz des Oberbodens während der Bauarbeiten gem. DIN 18915 

• Gehölzbeseitigung zur Baufeldfreimachung (einschließlich Brombeergebüsche) dürfen 

zum Schutz genutzter Ruhe- und Reproduktionsstätten nur außerhalb der Reproduktions-

zeit (1. Oktober bis zum 28. Februar) der Vögel erfolgen. Von diesen Vorgaben kann für 

Teilflächen abgewichen werden, wenn durch eine vorherige Begutachtung durch eine 

fachlich qualifizierte Person, Beeinträchtigungen von Ruhe- und Reproduktionsstätten von 

Vögeln ausgeschlossen werden können (L+S LANDSCHAFT + SIEDLUNG AG 2022). 

• Bei unvermeidlichem Verlust von Höhlenbäumen, ist vor der Fällung im Rahmen einer 

Ökologischen Baubegleitung eine Kontrolle des Höhlenbaumes auf Nutzung durch Fleder-

mäuse durchzuführen. In Abhängigkeit der nach der Kontrolle vorliegenden Ergebnisse 

sind ggf. weitere Maßnahmen erforderlich (L+S LANDSCHAFT + SIEDLUNG AG 2022). 

• Bei zukünftiger Beleuchtung sind Vorgaben zum Erhalt von Dunkelräumen und zur Ver-

meidung einer Erhöhung der Lichtverschmutzung zu berücksichtigen. Hierfür soll die Kon-

zentration der Beleuchtung (Lichtkegel) auf die zu beleuchtenden Bereiche durch Verwen-

dung vollständig geschlossener, nur nach unten ausgerichteter Lampentypen mit einer 

Lichtabschirmung (Abblendung) nach oben und nach hinten erfolgen. Weiter soll die 

Leuchtpunkthöhe auf das unbedingt erforderliche Maß begrenzt werden und insektenver-

trägliche Leuchtmittel mit geringem Ultraviolett-Anteil und einem eingeschränkten Spekt-

ralbereich (Spektralbereich 590 bis 630 Nanometer) Verwendung finden. Bei der Installa-

tion von Lichtquellen sind auch reflektierende Wirkungen baulicher Anlagen (Gebäudefas-

saden, Mauern, etc.) zu berücksichtigen, um eine intensive indirekte Beleuchtung der um-

gebenden Landschaft zu vermeiden (L+S LANDSCHAFT + SIEDLUNG AG 2022). 

• Installation von 3 Starenkästen an den Alleebäumen der Zechenstraße und 2 weitere Käs-

ten an den Alleebäumen der Ortlohstraße im nördlichen Grenzbereich des Geltungsberei-

ches, in 4 m Höhe mit Einflug in Richtung Gärten und nicht in die Hauptwetterrichtung (L+S 

LANDSCHAFT + SIEDLUNG AG 2022). 
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• Außerhalb des Plangebietes sowie außerhalb der im Plangebiet festgesetzten Gewerbe-

gebiete bzw. Verkehrsflächen ist eine vorübergehende Flächeninanspruchnahme, weder 

für Baustraßen noch für Lager- und Arbeitsflächen, im Plangebiet zulässig. Damit wird eine 

Inanspruchnahme von angrenzenden Grün- und Freiflächen und eine Beeinträchtigung 

schutzwürdiger Böden (insbesondere gegen Verdichtung) vermieden. 

• Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und / oder naturgeschichtliche Bo-

denfunde, z. B. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfär-

bungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, aber auch Zeugnisse tierischen und / oder 

pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von 

Bodendenkmälern ist der Stadt als Untere Denkmalbehörde und der LWL Archäologie für 

Westfalen – Außenstelle Münster unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte 

mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten, falls diese nicht vorher 

von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist 

berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erfor-

schung bis zu 6 Monate in Besitz zu nehmen. 

• Sollte ein durch Extremniederschlag überflutungsgefährdeter Bereich baulich beansprucht 

werden, sind geeignete Baumaßnahmen zum Schutz gegen die Schäden von Starkrege-

nereignissen durchzuführen. 

• Während der Bauzeit sind zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen emissionsmin-

dernde Maßnahmen zu berücksichtigen. Mindestens ab einem Bauvolumen von 10.000 

m³ (Erdbewegungen / umbauter Raum) sind die „Maßnahmen zur Bekämpfung von Stau-

bemissionen durch Baustellen“ gemäß der Arbeitshilfe R.16 des Luftreinhalteplans Ruhr-

gebiet Nord (BEZREG MÜNSTER 2011) anzuwenden. 

• Für das gesamte Bebauungsplangebiete werden passive Schallschutzmaßnahmen zum 

Schutz gegen Verkehrslärm zur Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsbedingungen fest-

gesetzt (INGENIEURBÜRO STÖCKER 2023). 

5.2 Maßnahmen zum Ausgleich im Plangebiet 

Im Rahmen der Aufhebung des B-Planes Nr. 185/1 „Gewerbepark Ortloh“ und der Neuaufstellung 

der B-Pläne Nr. 283 Teilplan 1 und 2 „Gewerbepark Ortloh“ wurde eine eigenständige Eingriffs- 

und Ausgleichsbilanz erstellt (L+S LANDSCHAFT + SIEDLUNG AG 2023). 

Die Nachbilanzierung zum B-Plan Nr. 185/1 „Gewerbepark Ortloh“ hat ergeben, dass die bislang 

umgesetzten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen mehr als ausreichend sind, die erfolgten Ein-

griffe in den Naturhaushalt zu kompensieren. Der sich ergebende Maßnahmenüberhang von 

29,35 % der Gesamtmaßnahmen kann im Zuge weiterführender Verfahren (Aufstellung der B-

Pläne Nr. 283, Teilplan 1 und Teilplan 2 und Nr. 280) zur Kompensation entstehender Eingriffs-

wirkungen herangezogen werden. 
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Durch den Vollzug des B-Planes Nr. 283 Teilplan 1 „Gewerbepark Ortloh“ ergibt sich ein Bio-

topwertverlust von -172.847,1 Wertpunkten, der durch geeignete Maßnahmen auszugleichen ist. 

Für den Ausgleich des Biotopwertverlustes werden 20,31 % des Maßnahmenüberhangs des B-

Plans Nr. 185/1 „Gewerbepark Ortloh“ genutzt. Dabei sind die Maßnahmen in ihrer Ausgestaltung 

dazu geeignet die Kompensationsansprüche der Neuaufstellung des B-Plans Nr. 283 Teilplan 1 

„Gewerbepark Ortloh“ zu erfüllen (vgl. Tabelle 4). 

Tabelle 4: Auszug aus der Dokumentation der erzielten Wertsteigerung und der anteiligen Zuordnung der Kompensati-
onsmaßnahmen zu den B-Plänen Nr. 185/1, Nr. 283 Teilplan 1 und 2. Dargestellt werden die dem B-Plan Nr. 283 

Teilplan 1 zugeordneten Maßnahmen (L+S LANDSCHAFT + SIEDLUNG AG 2023). 

Nr. Beschreibung Fläche (m²) Wertpunkte 

AE 1 Umwandlung von Acker in Wald / Obstwiese 5.185 18.146,05 

AE 4 Umwandlung von Acker in Wald / Obstwiese 2.886 10.101,28 

AE 5 Umwandlung von Acker in Wald 185 646,88 

AE 6 Umwandlung von Acker in Wald, Brache und (Feucht-) Grünland 10.221 35.773,17 

AE 7 Umwandlung von Acker in Wald / parkartige Fläche 6.477 22.667,81 

AE 8 Umwandlung von Acker in Wald und Brache / Staudenflur 7.619 26.666,38 

AE 10 
Umwandlung von Gartenland in parkartige Fläche 1.676 4.188,98 

Umwandlung von Gartenland in parkartige Fläche 6.551 16.377,13 

AE 11 Umwandlung von Acker in Wald 4.274 14.959,99 

AE 12 Umwandlung von Acker / Baumschule in Wald 3.135 10.974,21 

AE 14 
Teilflächen Flächenpool Brandheide Süd (Verlegung von Maß-

nahmenanteilen AE 4 und AE 13) 
3.559 12.457,77 

Summe  51.767 172.959,63 

 

6 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Gemäß Anlage 1 Nr. 2d zu § 2 Abs.4, §§ 2a und 4c BauGB sind in Betracht kommende ander-

weitige Planungsmöglichkeiten zu prüfen, wobei die Ziele und der räumliche Geltungsbereich des 

Bebauungsplans zu berücksichtigen sind. 

Da sich die Neuaufstellung eines Bebauungsplanes immer auf ein spezielles Plangebiet beziehen, 

ist eine Standortalternativenprüfung (grundsätzlich anderweitiger Standort) nicht möglich. 

Es handelt sich fast ausschließlich um Festsetzungen im Bereich von Baulücken und brach lie-

genden Flächen geringer bis mittlerer Wertigkeiten, die durch Straßenverkehrsflächen bereits er-

schlossen sind. Vor diesem Hintergrund kommen alternative Ansiedlungsvarianten nicht in Be-

tracht. 
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7 Zusätzliche Angaben 

7.1 Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Informations-

zusammenstellung 

Für die Umweltprüfung liegen hinreichend vollständige und konkrete Unterlagen vor. Besondere 

Schwierigkeiten bei der Informationszusammenstellung sind nicht aufgetreten. 

7.2 Geplante Maßnahmen zur Überwachung erheblicher Umweltaus-

wirkungen bei der Durchführung des Bebauungsplanes (Monito-

ring) 

Die Gemeinden überwachen gemäß § 4c BauGB zuständigkeitshalber die erheblichen Umwelt-

auswirkungen (Ziel), die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere 

unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, ge-

eignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen (Zweck). Mit der Aufstellung des B-Planes Nr. 283 

Teilplan 1 „Gewerbepark Ortloh“ werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur nachhal-

tigen Nutzung und Entwicklung der festgesetzten Gewerbegebiete geschaffen. 

Nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens unterrichten die Behörden die Gemeinde, sofern 

die Durchführung des Bauleitplans nach vorliegenden Erkenntnissen erhebliche, insbesondere 

unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hat. Die Behörden haben insofern 

nach Inkrafttreten eines Bauleitplans eine Bringschuld zur Information der Gemeinde über die in 

ihrem Aufgabenbereich anfallenden Informationen. 

Zur Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen bei der Durchführung des Bebauungsplans, 

zur Vollzugskontrolle der Durchführung umweltrelevanter Maßnahmen, zum Abfangen unvorher-

gesehener Planauswirkungen auf die Umwelt und zur Prognosekontrolle sind über das Maß der 

behördlichen Anforderungen hinaus durch die Stadt Recklinghausen folgende Maßnahmen zur 

Überwachung vorgesehen: 

• Prüfung der fachgerechten Umsetzung der naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 

Kompensationsmaßnahmen 

• Ökologische Baubegleitung zur Sicherstellung der fachgerechten Umsetzung der arten-

schutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen (bei nicht vermeidbarer Fällung von Höhlen-

bäumen). 

Weitere erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen, die spezielle Überwachungsmaßnahmen 

erforderlich machen würden, sind im Rahmen der Umweltprüfung für den Bebauungsplan derzeit 

nicht erkennbar. Daher verbleiben als Gegenstand eines Monitoring die unvorhergesehenen 
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Umweltauswirkungen, über die nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens die Stadt Recklin-

ghausen durch die zuständigen Behörden unterrichtet wird (vgl. § 4 Abs. 3 BauGB). 

8 Zusammenfassung 

Für den Geltungsbereich des B-Planes Nr. 283 Teilplan 1 „Gewerbepark Ortloh“ existiert derzeit 

der 1997 in Kraft getretene B-Plan Nr. 185/1 „Gewerbepark Ortloh“. Dieser verfolgt im Wesentli-

chen inhaltsgleich die Zielsetzungen, die auch mit diesem Planverfahren verfolgt werden. 

Der heute rechtskräftige Bebauungsplan stellt die Grundlage für die bisher erfolgten gewerblichen 

Entwicklungen und den erfolgten Ausbau der technischen Infrastruktur dar. Aufgrund der Festset-

zungen sind Straßen gebaut und Entwässerungsanlagen errichtet sowie Grün- und Ausgleichs-

flächen hergestellt worden. 

Insbesondere aufgrund eingegangener Anregungen und Bedenken im Rahmen der Öffentlich-

keits- und TÖB-Beteiligung zur 9. und 10. Änderung des bestehenden B-Plans Nr. 185/1 „Gewer-

bepark Ortloh“ muss 

• der bestehende B-Plan Nr. 185/1 „Gewerbepark Ortloh“ aufgehoben,  

• der B-Plan Nr. 283 Teilplan 1 und 2 „Gewerbepark Ortloh“ neu aufgestellt und 

• der B-Plan Nr. 280 „Schmalkalder Straße“ ebenfalls neu aufgestellt werden. 

Hinsichtlich der umweltrelevanten Belange ist folgendes zusammenfassend hervorzuheben 

• Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen, deren fachgerechte Umsetzung 

durch eine ökologische Baubegleitung sicherzustellen ist, treten die artenschutzrechtli-

chen Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG nicht ein. 

• Die zusätzliche Flächeninanspruchnahme und Überbauung und Versiegelung führt bei 

den Schutzgütern Boden, Fläche, Klima und Landschaft zu mittleren bis zum Teil hohen 

Auswirkungsstärken. Hohe Auswirkungsstärken resultieren aus der Betroffenheit von Be-

reichen mit besonders fruchtbaren, schutzwürdigen Böden sowie gliedernden und bele-

benden Gehölzen und sonstigen Landschaftsstrukturen. 

• Eine Ausgleichbarkeit der nicht vermeidbaren Auswirkungen ist multifunktional im Zusam-

menhang mit der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung nach der Bewertungsmethode Kreis 

Recklinghausen gewährleistet. 

• Beeinträchtigungen potenziell vorkommender Bodendenkmale (Schutzgut Kultur- und 

sonstige Sachgüter) sind durch entsprechende Auflagen bei der Baudurchführung ver-

meidbar. 

• Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen (Entwässerungskonzept, Schutz-

maßnahmen gegen die Schäden von Starkregenereignissen in überflutungsgefährdeten 

Bereichen, umsichtige Baudurchführung, keine Überplanung bzw. Betroffenheit von 
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Gewässern) ist festzustellen, dass alle planbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut 

Wasser die umweltfachliche Erheblichkeit nicht erreichen. 

• Das Plangebiet und das Umfeld sind verkehrlich stark vorbelastet. Durch die verkehrsbe-

dingten Lärmimmissionen ist in Einzelfällen die Schwelle der Zumutbarkeit bereits erreicht 

bzw. überschritten. Durch den Vollzug des Bebauungsplanes ergeben sich zusätzliche 

Verkehre und Lärmimmissionen. Diese sind vergleichsweise gering. Angesichts der sehr 

starken Vorbelastungen, die die Schwelle der Zumutbarkeit z. T. überschreiten, sind sie 

jedoch als planbedingte umwelterhebliche Auswirkung (mit mittlerer bis zum Teil hoher 

Auswirkungsstärke) einzustufen. Festzuhalten ist, dass in keinem Fall die Schwelle der 

Gesundheitsgefährdung (Schutzgut Mensch) erreicht bzw. überschritten wird. 

Durch die Kontingentierung hinsichtlich des Gewerbelärms ist sichergestellt, dass an allen 

relevanten Immissionsorten innerhalb und außerhalb des Plangebietes die Immissions-

werte eingehalten werden. Zudem werden für das gesamte Bebauungsplangebiete pas-

sive Schallschutzmaßnahmen zum Schutz gegen Verkehrslärm zur Wahrung gesunder 

Wohn- und Arbeitsbedingungen festgesetzt. 

 

 

 

 

Bochum, 26. Februar 2023 

 

Stephanie Bednarz 

Buteo Landschaftsökologen  
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